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Gesetz
zur Änderung des Landeswasserrechts

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung des Landeswasserrechts

Vom 4. Mai 2021

Artikel 1
Änderung des Landeswassergesetzes

Das Landeswassergesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S.  926), das zu-
letzt durch Artikel  10 des Gesetzes vom 29. Mai 2020 
(GV. NRW. S. 357) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Nach der Angabe zu § 22 wird folgende Angabe 
eingefügt:

   „§ 22a Verfahren bei Vorhaben zur Erzeugung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen“

 b)  Die Angabe „§ 73 Vorkaufsrecht“ wird durch die 
Angabe „§ 73 (entfallen)“ ersetzt.

 c)  Die Angabe 

   „85 Melde-, Warn- und Alarmordnung zum 
Schutz vor Hochwasser (zu §  79 Absatz  2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)“ wird durch die An-
gabe „§  85 Verordnung zum Hochwasserinfor-
mations- und Hochwassermeldedienst (zu §  79 
Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes)“ ersetzt.

 d)  Die Angabe „Kapitel 10 Wassergefährdende 
Stoffe“ wird gestrichen. 

 e)  Die Angabe „§ 122 Wassergefährdende Stoffe (zu 
§§  62, 63 des Wasserhaushaltsgesetzes)“ wird 
durch die Angabe „§ 122 (entfallen)“ ersetzt. 

 f)  Die Angabe „Kapitel 11“ wird durch die Angabe 
„Kapitel 10“ ersetzt.

2.  In § 9 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „23. Septem-
ber 2004 (BGBl.  I S.  2414)“ durch die Angabe 
„3. November 2017 (BGBl. I S. 3634)“ ersetzt.

3.  Nach der Überschrift von Kapitel 2 wird folgende 
Angabe eingefügt:

 „Abschnitt 1“

4.  In §  14 werden die Wörter „und Absatz  2“ gestri-
chen.

5.  In §  19 Absatz  1 Satz  1 werden nach dem Wort 
„darf“ die Wörter „unter den Voraussetzungen des 
§ 25 des Wasserhaushaltsgesetzes auf eigene Gefahr“ 
eingefügt.

6  § 22 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird das Wort „Die“ gestrichen und 
nach dem Wort „Veränderung“ werden die Wörter 
„, Betrieb, Stilllegung“ eingefügt.

 b)  In Absatz  2 werden die Wörter „Keine Anlagen 
im Sinn von Absatz  1 sind“ durch die Wörter 
„Keiner Genehmigung nach Absatz  1 bedürfen“ 
ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „wird grund-
sätzlich befristet erteilt und“ gestrichen und 
nach der Angabe „§  36“ wird die Angabe 
„Absatz 1“ eingefügt.

  bb)  In Satz  2 werden die Wörter „vom 2. April 
1968 (BGBl. 1968 II S. 173)“ durch die Wörter 
„in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. Mai 2007 (BGBl. I S. 962; 2008 I S. 1980)“ 
ersetzt.

7.  Nach § 22 wird folgender § 22a eingefügt:

 § 22a

  Verfahren bei Vorhaben zur Erzeugung 
von Energie aus erneuerbaren Quellen

  (1) Die Absätze 2 bis 5 gelten für Erteilung einer 
Genehmigung gemäß §  22 Absatz  1 ergänzend bei 
Anlagen zur Errichtung, Betrieb und Modernisie-
rung von Anlagen zur Produktion von Elektrizität 
unter Nutzung von Wasserkraft oder zur Gewinnung 
von Erdwärme. Die Modernisierung im Sinn des 
Satzes 1 Nummer 1 umfasst Maßnahmen zur Steige-
rung der Effizienz oder der Kapazität der Anlage, 
insbesondere den vollständigen oder teilweisen Aus-
tausch der Anlage, eines Anlagenteils oder des Be-
triebssystems.

  (2) Auf Antrag des Trägers des Vorhabens wird das 
Genehmigungsverfahren sowie alle sonstigen Zulas-
sungsverfahren, die für die Durchführung des Vorha-
bens nach Bundes- oder Landesrecht erforderlich 
sind, über eine einheitliche Stelle abgewickelt.  

  (3) Die einheitliche Stelle nach Absatz  2 stellt ein 
Verfahrenshandbuch für Träger von Vorhaben bereit 
und macht diese Informationen auch im Internet zu-
gänglich. Dabei geht sie gesondert auch auf kleinere 
Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit 
Elektrizität ein. In den im Internet veröffentlichten 
Informationen weist die einheitliche Stelle auch dar-
auf hin, für welche Vorhaben sie zuständig ist und 
welche weiteren einheitlichen Stellen für das Vorha-
ben nach Absatz 1 Satz 1 zuständig sind. 

  (4) Nach Eingang der vollständigen Antragsunter-
lagen erstellt die zuständige Behörde unverzüglich 
einen Zeitplan für das weitere Verfahren nach 
 Absatz 1 und teilt diesen Zeitplan in den Fällen des 
Absatzes 2 der einheitlichen Stelle, andernfalls dem 
Träger des Vorhabens mit. 

  (5) Die zuständige Behörde entscheidet über die Er-
teilung der Erlaubnis oder Bewilligung 

 1.  innerhalb eines Jahres bei

  a)  Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung von Wasserkraft mit einer Stromer-
zeugungskapazität von weniger als 150 Kilo-
watt,

  b)  Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Ge-
winnung von Erdwärme, wenn das Vorhaben 
der Erzeugung von Strom mit einer Kapazi-
tät von weniger als 150 Kilowatt dient,

  c)  der Modernisierung von Anlagen zur Nut-
zung von Wasserkraft,

 2.  innerhalb von zwei Jahren bei

  a)  Errichtung und Betrieb von Anlagen zur 
Nutzung von Wasserkraft mit einer Stromer-
zeugungskapazität von 150 Kilowatt oder 
mehr,

b)  Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Gewinnung 
von Erdwärme, wenn das Vorhaben der Erzeugung 
von Strom in einem Kraftwerk dient.

  Die zuständige Behörde kann die jeweilige Frist 
nach Satz 1 um bis zu ein Jahr verlängern, wenn au-
ßergewöhnliche Umstände vorliegen. Die in Satz  1 
genannten Fristen lassen Verlängerungen durch Zu-
lassungsverfahren nach diesem Gesetz, nach auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften oder 
nach sonstigen wasserrechtlichen Vorschriften, durch 
die geltendes Umweltrecht der Europäischen Union 
umgesetzt wird, unberührt und können um die 
Dauer dieser Verfahren verlängert werden. Das gilt 
insbesondere dann, wenn Prüfungen zur Einhaltung 
der Anforderungen der Bewirtschaftungsziele mit ei-
nem erhöhten Zeitaufwand verbunden sind. Die zu-
ständige Behörde teilt die Fristverlängerung in den 
Fällen des Absatzes 2 der einheitlichen Stelle, an-
dernfalls dem Träger des Vorhabens mit. Die Frist 
nach  Satz 1 beginnt mit Eingang der vollständigen 
Antragsunterlagen.

8. § 23 wird wie folgt geändert:
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 a)  In Absatz 1 wird nach der Angabe „§ 36“ die An-
gabe „Absatz 1“ eingefügt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Ist der Pfl ichtige nach Absatz  1 nicht fest-
stellbar oder steht eine Anlage im Eigentum 
mehrerer, kann die zuständige Behörde den Ge-
wässerunterhaltungspfl ichtigen verpfl ichten, die 
erforderlichen Maßnahmen durchzuführen. Der 
Pfl ichtige nach Absatz  1 hat die Maßnahme zu 
dulden und dem Gewässerunterhaltungspfl ichti-
gen den Aufwand zu erstatten. Im Streitfall setzt 
die zuständige Behörde den Aufwand nach Anhö-
rung der Beteiligten fest. Die zuständige Behörde 
erstattet dem Gewässerunterhaltungspfl ichtigen 
auf Antrag seinen Aufwand, 

  1.  wenn er im Wege der Vollstreckung nicht so-
gleich vollständig beigetrieben werden kann, 
es sei denn, dem Unterhaltungspfl ichtigen ist 
zumutbar, die Kosten bis zum voraussicht-
lichen Ende der Vollstreckung zu tragen, oder

  2.  soweit der Aufwand im Wege der Vollstre-
ckung nicht beigetrieben werden kann.

   Der Anspruch auf Erstattung der Kosten nach 
Satz  2 geht dann auf die zuständige Behörde 
über. Entsprechendes gilt, wenn der Pfl ichtige 
nach Absatz 1 nicht feststellbar ist. Der Gewäs-
serunterhaltungspfl ichtige kann von dem Pfl ichti-
gen nach Absatz 1 und im Fall von Satz 4 Num-
mer 1 der zuständigen Behörde angemessene Vor-
schüsse verlangen. Satz 3 gilt entsprechend.“

 c)  Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Besteht auf Grund konkreter Anhaltspunkte der 
hinreichende Verdacht, dass die Anlage nicht den 
Anforderungen nach § 36 des Wasserhaushaltsge-
setzes entspricht, kann die zuständige Behörde 
anordnen, dass der Pfl ichtige nach Absatz 1 nach-
weist, dass die Anlage den Anforderungen ent-
spricht, insbesondere ihre Standsicherheit und 
Abfl ussleistung.“

9.  § 24 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 werden nach dem Wort „hat“ die 
Wörter „auf Anordnung“ und nach der An-
gabe „§ 36“ die Angabe „Absatz 1“ eingefügt.

  bb)  Dem Satz 2 werden die Wörter „, soweit die 
Arbeiten erforderlich waren und der Auf-
wand das gesetzliche Maß nicht überschrei-
tet“ angefügt.

 b)  Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Wenn eine Maßnahme nach Absatz 1 nicht aus-
reicht, um schädliche Gewässerveränderungen 
durch die Anlage zu verhindern, kann die zustän-
dige Behörde die Zulassung widerrufen.“ 

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird vor dem Wort „auch“ das Wort 
„zumindest“ eingefügt und die Wörter „oder 
Erbbraurecht“ werden gestrichen. 

  bb)  In Satz 4 wird die Angabe „4“ durch die An-
gabe „2 bis 7“ ersetzt.

 d)  Folgender Absatz 4 wird angefügt:

   „(4) Ein Vorgehen nach dem Ordnungsbehörden-
gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der jeweils gel-
tenden Fassung bleibt unberührt.“ 

10.  § 25 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben. 

 b)  Absatz 2 wird Absatz 1. 

 c)  Absatz  3 wird Absatz  2 und in Satz  1 wird die 
Angabe „2“ durch die Angabe „1“ ersetzt.

11.  In §  28 Absatz  1 werden im Satz  2 nach dem Wort 
„Klimaschutzes“ die Wörter „und das öffentliche In-
teresse am Erhalt und Ausbau der erneuerbaren 
Energien“ eingefügt.

12.  § 31 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 bis 4 werden aufgehoben.

 b)  Absatz 5 wird Absatz 1 und wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Nummer 1 gestrichen. 

  bb)  Die Nummern 2 und 3 werden Nummern 1 
und 2.

  cc)  Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

 c)  Absatz 6 wird Absatz 2 und wie folgt gefasst: 

   „(2) §  38 Absatz  5 des Wasserhaushaltsgesetzes 
gilt für die Verbote nach Absatz  1 entsprechend. 
Werden Eigentümern oder anderen Nutzungsbe-
rechtigten nach Absatz  1 Anforderungen aufer-
legt, durch die sie unverhältnismäßig oder im Ver-
hältnis zu anderen ungleich und unzumutbar be-
lastet werden, ist dafür Entschädigung zu leisten. 
§  96 des Wasserhaushaltsgesetzes gilt entspre-
chend.“

13.  In §  32 Absatz  1 Satz  1 werden nach der Angabe 
„(BGBl. I S. 1513)“ die Wörter „in der jeweils gelten-
den Fassung“ eingefügt.

14.  § 34 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

 a)  In dem Satzteil vor Nummer  1 werden vor dem 
Wort „Beschaffenheit“ die Wörter „Bewegung, 
Höhe oder“ eingefügt. 

 b)  In Nummer 1 werden die Wörter „und über Fach-
betriebe vom 20.  März 2004 (GV. NRW S.  274)“ 
durch die Angabe „vom 18. April 2017 (BGBl.  I 
S. 905)“ ersetzt.

 c)  In Nummer 3 wird das Wort „oder“ am Ende der 
Nummer durch ein Komma ersetzt.

 d)  In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt.

 e)  Nach Nummer 4 werden die folgenden Nummern 
5 und 6 eingefügt: 

  „5.  Arbeiten, die der Betriebsplanpfl icht des 
Bundesberggesetzes vom 13. August 1980 
(BGBl.  I S.  1310) in der jeweils geltenden 
Fassung unterliegen oder 

  6.  Abgrabungen nach § 1 des Abgrabungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. November 1979 (GV. NRW. S. 922) in der 
jeweils geltenden Fassung.“

15.  § 35 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 b)  Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 2 bis 4.

16.  § 36 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Satz  1 wird die Angabe „3 bis 5“ durch die 
Angabe „2 bis 4“ ersetzt.

 b)  Es werden folgende Sätze angefügt:

   „Ordnungsbehördliche Verordnungen nach Satz 1 
für Heilquellenschutzgebiete treten vierzig Jahre 
nach ihrem Inkrafttreten außer Kraft. §  32 Ab-
satz 1 des Ordnungsbehördengesetzes wird nicht 
angewendet.“ 

17.  § 37 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Nummer 1 wird die Angabe „2. Au-
gust 2013 (BGBl.  I S.  2977)“ durch die Angabe 
„10. März 2016 (BGBl. I S. 459)“ ersetzt.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) Wasserentnahmen der öffentlichen Wasser-
versorgung, soweit sie die öffentliche Trinkwas-
serversorgung und damit die Gesundheit der 
 Bevölkerung sicherstellen, haben Vorrang vor 
 anderen Wasserentnahmen. Das Nähere, insbe-
sondere die Grundlagen für die erforderliche 
 Ab wägungsentscheidung, wird in einer Verwal-
tungsvorschrift des für Umwelt zuständigen Mi-
nisteriums geregelt.“
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18.  In §  38 Absatz  1 Satz  1 werden nach der Angabe 
„(GV. NRW. S. 886)“ die Wörter „in der jeweils gel-
tenden Fassung“ eingefügt.

19.  § 40 Absatz 2 Satz 1 wird aufgehoben.

20.  § 44 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

   „Niederschlagswasser, das aufgrund einer nach 
bisherigem Recht zugelassenen Kanalisations-
netzplanung gemischt mit Schmutzwasser einer 
öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage zuge-
führt wird oder werden soll, ist von der Verpfl ich-
tung nach Satz 1 ausgenommen, wenn der techni-
sche oder wirtschaftliche Aufwand unverhältnis-
mäßig ist.“ 

 b)  In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „Einleitun-
gen nach Absatz 1“ durch die Wörter „die Beseiti-
gung des Niederschlagswassers“ ersetzt.

21.  § 45 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer, das 
im Einzugsgebiet einer Flusskläranlage liegt oder 
das vorübergehend in das kanalisierte Einzugsgebiet 
einer ehemaligen Flusskläranlage umgeleitet wird, 
kann übergangsweise bis längstens zum 31. Dezem-
ber 2027 erlaubt werden, wenn durch die wasser-
rechtliche Erlaubnis der aufnehmenden Kläranlage 
sichergestellt ist, dass die Anforderungen nach § 57 
des Wasserhaushaltsgesetzes am Ablauf der Kläran-
lage eingehalten werden.“

22.  In §  46 Absatz  1 Satz  3 wird das Wort „Abwasser-
ablage“ durch das Wort „Abwasseranlage“ ersetzt.

23.  § 52 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „Satz 1“ durch die An-
gabe „Satz 2“ ersetzt. 

 b)  Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

   „Mit der Übertragung der Pfl icht nach § 46 Ab-
satz  1 Satz  2 Nummer  2 gehen auch die Pfl icht 
nach § 46 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 für das Be-
handeln und Einleiten von Abwasser sowie die 
Pfl icht nach Nummer 4, soweit sie sich auf Anla-
gen bezieht, die der Erfüllung der übertragenen 
Pfl icht dienen, auf den sondergesetzlichen Was-
serverband über.“

24.  Vor § 54 wird in der Überschrift zu Unterabschnitt 3 
das Wort „Ausgleichzahlungen“ durch das Wort 
„Ausgleichszahlungen“ ersetzt.

25.  In §  55 werden nach den Wörtern „weitergehender 
Anforderungen“ die Wörter „nach §  57 Absatz  1 
Nummer 2 des Wasserhaushaltsgesetzes“ eingefügt.

26.  § 56 Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben.

27.  § 57 Absatz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

 „2.  die als Bauprodukte im Sinn von Artikel 2 Num-
mer  1 und 2 der Verordnung (EU) Nr.  305/2011 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Be-
dingungen für die Vermarktung von Bauproduk-
ten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/
EWG des Rates (ABl. L 88 vom 4.4.2011, S.  5), 
unterliegen, wenn 

  a)  sie von einer harmonisierten Norm im Sinn 
von Artikel  2 Nummer  11 der Verordnung 
(EU) Nr. 305/2011 erfasst sind oder einer Eu-
ropäischen Technischen Bewertung im Sinn 
von Artikel  2 Nummer  13 der Verordnung 
(EU) Nr.  305/2011 entsprechen und die CE-
Kennzeichnung angebracht wurde und

  b)  gemäß der Leistungserklärung des Herstel-
lers geeignet sind, die Anforderungen des 
§  57 Absatz  1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
einzuhalten, 
oder“

28.  § 58 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Im Fall des §  55 Absatz  3 des Wasserhaus-
haltsgesetzes ist die Einleitung fl üssiger Stoffe in 
öffentliche und private Abwasseranlagen der zu-
ständigen Behörde anzuzeigen. Es darf eingelei-
tet werden, wenn die zuständige Behörde nicht 
innerhalb von vier Wochen die Genehmigungs-
pfl icht anordnet oder die Frist verlängert.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 c)  Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.

29.  § 59 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Wer nach § 58 Absatz 1 genehmigungs- oder 
anzeigepfl ichtig Stoffe in eine Abwasseranlage 
einleitet, kann von der zuständigen Behörde zur 
Selbstüberwachung verpfl ichtet werden. Die zu-
ständige Behörde kann widerrufl ich zulassen, 
dass ein zur Selbstüberwachung verpfl ichteter 
Indirekteinleiter die erforderlichen Untersuchun-
gen ganz oder teilweise selbst durchführt.“

 b)  In Absatz  4 Nummer  3 werden nach dem Wort 
„Anerkennung“ die Wörter „und Aberkennung 
der Eignung“ eingefügt.

30.  In § 63 Absatz 1 werden nach dem Wort „anderen“ 
die Wörter „als den in § 62 genannten Pfl ichtenträ-
gern“ eingefügt.

31.  In § 64 Absatz 1 Satz 7 wird das Wort „versiegelten“ 
durch das Wort „befestigten“ ersetzt. 

32.  § 73 wird aufgehoben. 

33.  § 74 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „4“ durch die An-
gabe „3“ ersetzt.

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

    „Sie kann im Einvernehmen mit den Ver-
pfl ichteten nach Satz 1 von Anlage 3 abwei-
chende wasserwirtschaftliche Einheiten be-
stimmen, für die die Pfl ichten nach Satz  1 
gelten.“

 b)  In Absatz  2 werden die Wörter „22. Dezember 
2018“ durch die Wörter „31. März 2020, zum 
31. Dezember 2025“ ersetzt.

34.  § 75 Absatz 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

  „(2) Erfüllen Anlagen zum Anstauen eines fl ießen-
den Gewässers und vorübergehenden Speichern von 
Hochwasser (Hochwasserrückhaltebecken) die Vor-
aussetzungen des Absatzes 1, werden auf sie die Vor-
schriften des § 76 Absatz 1 Satz 2 bis 5 und des § 36 
Absatz 2 des Wasserhaushaltsgesetzes angewendet.“

  „(3) Erfüllen Anlagen zum Anstauen und Speichern 
von Wasser oder schlammigen Stoffen außerhalb ei-
nes Gewässers (Rückhaltebecken außerhalb von Ge-
wässern) die Voraussetzungen des Absatzes 1, wer-
den auf sie die Vorschriften des § 76 Absatz 1 Satz 2 
bis 5 und des § 36 Absatz 2 des Wasserhaushaltsge-
setzes angewendet.“

35.  § 76 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden aufgehoben.

 b)  Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 1 bis 3. 

 c)  Absatz 6 wird Absatz 4 und die Angabe „1 bis 5“ 
wird durch die Angabe „1 bis 3“ ersetzt.

36.  Dem § 79 wird folgender Satz angefügt: 

  „Die Befugnis der Wasserverbände, für die Erfüllung 
ihrer Unterhaltungspfl ichten von ihren Mitgliedern 
Verbandsbeiträge nach den dafür geltenden Vor-
schriften zu erheben, bleibt unberührt.“

37.  In § 80 wird die Angabe „2 und 3“ durch die Angabe 
„1 und 2“ ersetzt.

38.  In §  81 Absatz  1 Satz  1 werden die Wörter „über 
prüft“ durch das Wort „überprüft“ ersetzt.

39.   § 82 Absatz 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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  „Ordnungsbehördliche Verordnungen nach Satz  1 
treten vierzig Jahre nach ihrem Inkrafttreten außer 
Kraft. § 32 Absatz 1 des Ordnungsbehördengesetzes 
fi ndet keine Anwendung.“

40.  § 83 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird aufgehoben.

 b)  Absatz 2 wird Absatz 1 und in Satz 3 werden die 
Wörter „in ihrem Amtsblatt“ gestrichen.

 c)  Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 2 und 3.

41.  § 84 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Absatz 1 Satz 1 
Nummer  2“ durch die Wörter „Absatz  4 
Satz 1“ und die Wörter „Absatz 3 Satz 1“ je-
weils durch die Angabe „Absatz 5“ ersetzt. 

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „Absatz 3“ durch 
die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

 b)  In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Absatz 3 
Nummer  1“ durch die Wörter „Absatz  5 Num-
mer 1 Buchstabe a“ ersetzt. 

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 2 wird die Angabe „2021“ durch 
die Angabe „2027“ und das Semikolon am 
Ende durch einen Punkt ersetzt.

  bb)  Nummer 3 wird aufgehoben.

42.  § 85 wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

  „§ 85
   Verordnung zum Hochwasserinformations- und 

Hochwassermeldedienst (zu § 79 Absatz 2 des 
Wasserhaushaltsgesetzes)“.

 b)  In Absatz 1 werden vor dem Wort „Meldung“ die 
Wörter „Information über und zur“ eingefügt 
und die Wörter „Teilnahme am Hochwassernach-
richtendienst“ durch die Wörter „Beteiligung am 
Hochwassermeldedienst“ ersetzt.

 c)  Absatz 2 wird aufgehoben.

 d)  Absatz 3 wird Absatz 2 und die Wörter „Melde-, 
Warn- und Alarmdienste“ werden durch die Wör-
ter „Hochwasserinformations- und Hochwasser-
meldedienste“ ersetzt.

43.  In § 89 Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe „in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. 
NRW. S. 542)“ durch die Angabe „vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404)“ ersetzt.

44. § 93 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „Die Vorschriften der § 81 und § 82 der Landesbau-
ordnung 2018 vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421) in 
der jeweils geltenden Fassung gelten entsprechend.“

45.  § 95 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „öffentlich“ ge-
strichen.

 b)  Dem Absatz 3 Satz 2 wird ein Punkt angefügt.

46.  In § 101 Absatz 1 werden nach dem Wort „Vorhaben“ 
die Wörter „oder ein Vorhaben nach § 108“ eingefügt.

47.  In § 102 Absatz 2 werden nach dem Wort „Gesetzbu-
che“ die Wörter „in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 21.  September 1994 (BGBl.  I S.  2494; 
1997 I S.  1061) in der jeweils geltenden Fassung“ 
eingefügt. 

48.  In der Überschrift von § 103 wird die Angabe „78“ 
durch die Angabe „78a“ ersetzt.

49.  § 107 wird wie folgt geändert:

 a)  Der Wortlaut wird Absatz 1.

 b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

   „(2) Die zuständige Behörde kann die Frist für 
das Außerkrafttreten der Planfeststellung und 
Plangenehmigung nach § 75 Absatz 4 des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen um höchstens fünf Jahre verlän-
gern.“

50.  Dem § 108 werden die folgenden Sätze angefügt:

  „Satz  1 gilt nicht für Gewässerbenutzungen. Wenn 
mit dem Plan eine Gewässerbenutzung verbunden 
ist, wird § 75 Absatz 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen auf die 
Zulassung der Gewässerbenutzung nicht angewen-
det.“

51.  In § 109 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Be-
hörde“ die Wörter „, soweit notwendig,“ eingefügt.

52.  § 110 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen und 
folgender Satz angefügt: 

   „Dies gilt nicht für eine Genehmigung nach § 78 
Absatz  5 des Wasserhaushaltsgesetzes, es sei 
denn, sie unterfällt § 61 Absatz 1 Nummer 1 oder 
2 der Landesbauordnung 2018.“

 b)  Absatz 2 wird aufgehoben.

53.  In § 111 Satz 1 wird die Angabe „, Aufl agen“ gestri-
chen.

54.  § 113 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 2 werden nach der Angabe „52“ die Wör-
ter „und 53“ eingefügt.

 b)  In Satz 4 wird das Wort „öffentlich“ gestrichen.

55.  Das Kapitel 10 wird aufgehoben.

56.  Kapitel 11 wird Kapitel 10.

57.  § 123 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Nummer 4 werden nach dem Wort „verän-
dert“ die Wörter „, betreibt, stilllegt“ und 
nach dem Wort „beseitigt“ die Wörter „oder 
einer mit einer solchen Genehmigung ver-
bundenen vollziehbaren Aufl age zuwiderhan-
delt“ eingefügt.

  bb)  In Nummer  7 wird die Angabe „Absatz  2“ 
durch die Angabe „Absatz 1“ und die Angabe 
„Absatz 3“ durch die Angabe „Absatz 2“ er-
setzt.

  cc)  Nummer 11 wird aufgehoben.

  dd)  Nummer 18 wird wie folgt gefasst:

   „18.   entgegen § 58 Absatz 1 Satz 1 oder Ab-
satz 2 seiner Anzeigepfl icht nicht nach-
kommt oder entgegen §  58 Absatz  1 
Satz 2 fl üssige Stoffe in öffentliche oder 
private Abwasseranlagen ohne Geneh-
migung einleitet,“ 

  ee)  In Nummer  19 werden die Wörter „oder 
Nachweise, Aufzeichnungen und Untersu-
chungsergebnisse nicht, nicht vollständig 
oder nicht fristgemäß vorlegt“ gestrichen.

  ff)  In Nummer 20 werden die Wörter „entgegen 
§  76 Absatz  2 nicht seiner Pfl icht nach-
kommt, Anlagen innerhalb einer angemesse-
nen Frist anzupassen oder“ gestrichen, die 
Angabe „Absatz  3“ durch die Angabe „Ab-
satz 1“ und die Angabe „Absatz 5“ durch die 
Angabe „Absatz 3“ ersetzt.

  gg)  Nach Nummer 22 wird folgende Nummer 23 
eingefügt:

   „23.  entgegen den Verboten des § 82 Absatz 1 
auf Deichen und in einer Schutzzone 
von beidseitig vier Metern Breite zum 
Deichfuß ohne Befreiung handelt,“

  hh)  Die bisherigen Nummern 23 und 24 werden 
die Nummern 24 und 25.

  ii)  Die bisherige Nummer 25 wird aufgehoben.

  jj)  In Nummer 26 werden nach der Angabe „4,“ 
die Wörter „§  85 Absatz  1 oder“ eingefügt 
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und die Wörter „oder § 122 Absatz 1“ gestri-
chen.

  kk)  In Nummer  27 wird die Angabe „Absatz  2 
Satz 1,“ durch die Angabe „Absatz 1 Satz 1“ 
ersetzt.

  ll)  In Nummer 28 wird das Wort „Rechtsverord-
nung“ durch das Wort „Anordnung“ ersetzt 
und vor der Angabe „§ 86 Absatz 1“ werden 
die Wörter „Rechtsverordnung nach“ einge-
fügt.

 b)  Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

   „(4) In den Abwassersatzungen der Gemeinden 
kann geregelt werden, dass vorsätzliche oder 
fahrlässige Zuwiderhandlungen mit Geldbußen 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.“

58.  § 125 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „; Abweichungen 
vom Verbot des §  35 Absatz  2 Satz  2 durch 
eine Wasserschutzgebietsverordnung nach 
§ 35 Absatz 1 Satz 1 muss nach dem 16. Juli 
2016 getroffen werden“ gestrichen.

  bb)  In Satz 3 wird die Angabe „Absatz 2“ durch 
die Angabe „Absatz 1“ ersetzt.

 b)  Die Absätze 6 und 7 werden aufgehoben.

59.  Dem § 126 Satz 2 wird ein Punkt angefügt.

60.  Anlage 3 (zu § 31 Absatz 1) wird aufgehoben.

61.  Anlage 4 wird Anlage 3.

62.  In § 28 Absatz 2, § 59 Absatz 3 Satz 1, § 66 Absatz 1 
Satz 1, § 71 und § 74 Absatz 4 wird jeweils das Wort 
„Wasserhaushaltgesetzes“ durch das Wort „Wasser-
haushaltsgesetzes“ ersetzt.

 Artikel 2
 Änderung der Selbstüberwachungsverordnung  Abwasser 

 In § 14 in dem Satzteil vor Nummer 1 der Selbstüberwa-
chungsverordnung Abwasser vom 17. Oktober 2013 (GV. 
NRW. S. 602), die durch [wird gerade geändert], wird die 
Angabe „2 Nummer  1“ durch die Angabe „1 Num-
mer 26“ ersetzt.

Artikel 3
 Änderung der 

Kommunalabwasserverordnung

 In § 5 Absatz 1 Satz 1 in dem Satzteil vor Nummer 1 der 
Kommunalabwasserverordnung vom 30. September 1997 
(GV. NRW. S. 372), die zuletzt durch Artikel 14 des Ge-
setzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 599) geändert wor-
den ist, wird die Angabe „7a“ durch die Angabe „57“ er-
setzt. 

Artikel 4
 Änderung des 

Landesumweltverträglichkeits prüfungsgesetzes

 Die Anlage 2 des Landesumweltverträglichkeitsprü-
fungsgesetzes vom 29. April 1992 (GV. NRW. S. 175), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. März 2019 
(GV. NRW. S. 193) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
fasst:

„Anlage 2 (zu § 1)

 Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls

Nachstehende Kriterien sind anzuwenden, soweit in § 7 
Absatz 1 und 2, auch in Verbindung mit § 9 und § 14 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung, auf 
Anlage 3 Bezug genommen wird.

1.
Merkmale der Vorhaben

 Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere hin-
sichtlich folgender Kriterien zu beurteilen:

1.1  Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens, 
und, soweit relevant, der Abrissarbeiten,

1.2  Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder zu-
gelassenen Vorhaben und Tätigkeiten,

1.3  Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pfl anzen und biologische 
Vielfalt,

1.4  Erzeugung von Abfällen im Sinn des §  3 Absatz  1 
und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes,

1.5  Umweltverschmutzung und Belästigungen,

1.6  Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, 
die für das Vorhaben von Bedeutung sind, ein-
schließlich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, 
die wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch 
den Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit 
Blick auf: 

 1.6.1  verwendete Stoffe und Technologien,

 1.6.2  die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle 
im Sinn des § 2 Nummer 7 der Störfall-Ver-
ordnung, insbesondere aufgrund seiner Ver-
wirklichung innerhalb des angemessenen Si-
cherheitsabstandes zu Betriebsbereichen im 
Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes, 

1.7  Risiken für die menschliche Gesundheit, beispiels-
weise durch Verunreinigung von Wasser oder Luft. 

2.
Standort der Vorhaben

 Die ökologische Empfi ndlichkeit eines Gebiets, das 
durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt wird, 
ist insbesondere hinsichtlich folgender Nutzungs- und 
Schutzkriterien unter Berücksichtigung des Zusammen-
wirkens mit anderen Vorhaben in ihrem gemeinsamen 
Einwirkungsbereich zu beurteilen:

2.1  bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als 
Fläche für Siedlung und Erholung, für land-, forst- 
und fi schereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige 
wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien),

2.2  Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenerati-
onsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, insbeson-
dere Fläche, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pfl an-
zen, biologische Vielfalt des Gebiets und seines Un-
tergrunds (Qualitätskriterien),

2.3  Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer Be-
rücksichtigung folgender Gebiete und von Art und 
Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes 
einschließlich einstweiliger Sicherstellungen 
(Schutzkriterien):

 2.3.1  Natura 2000-Gebiete nach §  7 Absatz  1 
Nummer 8 des Bundesnaturschutzgesetzes,

 2.3.2  Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesna-
turschutzgesetzes, soweit nicht bereits von 
Nummer 2.3.1 erfasst,

 2.3.3  Nationalparke und Nationale Naturmonu-
mente nach §  24 des Bundesnaturschutzge-
setzes, soweit nicht bereits von Nummer 2.3.1 
erfasst,

 2.3.4  Biosphärenreservate und Landschaftsschutz-
gebiete gemäß den §§ 25 und 26 des Bundes-
naturschutzgesetzes, 

 2.3.5  Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

 2.3.6  geschützte Landschaftsbestandteile nach 
§  29 des Bundesnaturschutzgesetzes ein-
schließlich der nach §  29 des Bundesnatur-
schutzgesetzes in Verbindung mit §§  39 und 
41 des Landesnaturschutzgesetzes geschütz-
ten Landschaftsbestandteile und Alleen,

 2.3.7  gesetzlich geschützte Biotope nach §  30 des 
Bundesnaturschutzgesetzes in Verbindung 
mit § 42 des Landesnaturschutzgesetzes,

 2.3.8  Wasserschutzgebiete nach §  51 des Wasser-
haushaltsgesetzes, Heilquellenschutzgebiete 
nach §  53 Absatz  4 des Wasserhaushaltsge-
setzes, Risikogebiete nach § 73 Absatz 1 des 
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Wasserhaushaltsgesetzes sowie Überschwem-
mungsgebiete nach §  76 des Wasserhaus-
haltsgesetzes,

 2.3.9  Gebiete, in denen die in Vorschriften der Eu-
ropäischen Union festgelegten Umweltquali-
tätsnormen bereits überschritten sind,

 2.3.10  Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, ins-
besondere Zentrale Orte im Sinn des § 2 Ab-
satz 2 Nummer 2 des Raumordnungsgesetzes,

 2.3.11  in amtlichen Listen oder Karten verzeichnete 
Denkmäler, Denkmalensembles, Bodendenk-
mäler oder Gebiete, die von der durch die 
Länder bestimmten Denkmalschutzbehörde 
als archäologisch bedeutende Landschaften 
eingestuft worden sind.

3.
Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen
 Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vorha-
bens auf die Schutzgüter sind anhand der unter den 
Nummern 1 und 2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen; 
dabei ist insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rech-
nung zu tragen:
3.1  der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbe-

sondere, welches geographische Gebiet betroffen ist 
und wie viele Personen von den Auswirkungen vor-
aussichtlich betroffen sind,

3.2  dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der 
Auswirkungen,

3.3  der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen,
3.4  der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,
3.5  dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens so-

wie der Dauer, Häufi gkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen.“

Artikel 5
 Änderung des 

Landesnaturschutzgesetzes
 Das Landesnaturschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. S. 568), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. März 2019 
(GV. NRW. S. 193, ber. S. 214) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:
1.  In §  33 Absatz  3 Satz  2 wird die Angabe „Num-

mer 9“ durch die Angabe „Nummer 8“ ersetzt.
2.  § 78 wird wie folgt geändert:
 a)  In Absatz  2 wird die Angabe „2“ durch die An-

gabe „4“ ersetzt.
 b)  In Absatz 5 wird die Angabe „13“ durch die An-

gabe „10“ ersetzt.

Artikel 6
 Änderung des Abwasserabgabengesetzes 

 Nordrhein-Westfalen
 Das Abwasserabgabengesetz Nordrhein-Westfalen vom 
8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  559), das durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S.  341) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:
1.  § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
 a)  In Satz  2 wird die Angabe „(BGBl.  I S.  114)“ 

durch die Angabe „(BGBl. I S. 114))“ ersetzt.
 b)  Folgender Satz 3 wird angefügt:
   „Wurde die Abwasserbeseitigungspfl icht für das 

Niederschlagswasser gemäß §  52 Absatz  2 des 
Landeswassergesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 
S. 926) in der jeweils geltenden Fassung auf einen 
sondergesetzlichen Abwasserverband übertragen, 
so ist der Verband für das Niederschlagswasser 
nach Satz 2 abgabepfl ichtig.“

2.  In § 3 Absatz 5 werden nach dem Wort „Landeswas-
sergesetzes“ die Wörter „in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926) 
in der jeweils geltenden Fassung“ gestrichen.

3.  Dem § 5 Absatz 5 wird folgender Satz 7 angefügt:
  „Die Sätze 1 bis 6 gelten entsprechend für die vorü-

bergehend noch nicht kanalisierten Einzugsbereiche 
einer ehemaligen Flusskläranlage gemäß §  45 Ab-
satz  2 des Landeswassergesetzes, wenn der Abwas-
serbeseitigungspfl ichtige die gemäß §  57 Absatz  1 
des Wasserhaushaltsgesetzes erforderlichen Maßnah-
men und die zeitlichen Abfolgen in seinem Abwas-
serbeseitigungskonzept nach Maßgabe des § 53 Ab-
satz 3 des Landeswassergesetzes ausweist.“

Artikel 7
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
Artikel 1 Nummer 15 tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Mai 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident
(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern
Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz
Ursula  H e i n e n – E s s e r

– GV. NRW. 2021 S. 560

211

Zweite Verordnung zur Änderung
der Verordnung

zur Übertragung von Zuständigkeiten
nach dem Gesetz über die Änderung
von Familiennamen und Vornamen

Vom 4. Mai 2021

Auf Grund des § 13a Satz 1 des Namensänderungsgeset-
zes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 401-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Gesetz vom 9. März 2021 (BGBl.  I S. 322) 
geändert worden ist, verordnet die Landesregierung:

Artikel 1

§ 1 der Verordnung zur Übertragung von Zuständigkei-
ten nach dem Gesetz über die Änderung von Familienna-
men und Vornamen vom 25. September 1979 (GV. NRW. 
S.  648), die zuletzt durch Verordnung vom 11. Februar 
2014 (GV. NRW. S.  178) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefasst:

„§ 1

(1) Zuständige Behörden nach §  5 Absatz  1 Satz  1, §  9 
und §  11 des Namensänderungsgesetzes sind die kreis-
freien Städte, Kreise und die Städteregion Aachen.
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(2) Zuständige Behörde nach § 8 des Namensänderungs-
gesetzes ist die Bezirksregierung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 4. Mai 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2021 S. 565

2126

Gesetz
zur Ergänzung einer Zuständigkeitsregelung im 

Infektionsschutz- und Befugnisgesetz
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz

zur Ergänzung einer Zuständigkeitsregelung im 
Infektionsschutz- und Befugnisgesetz

Vom 4. Mai 2021

Artikel 1

Das Infektionsschutz- und Befugnisgesetz vom 14. April 
2020 (GV. NRW. S.  218b), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 25. März 2021 (GV. NRW. S. 312), 
wird wie folgt geändert:

Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Die Kontrolle und Durchsetzung von Regelungen 
nach §§ 28, 28a, 28b und 32 sowie der auf Grundlage die-
ser Paragrafen erlassenen Anordnungen kann zusätzlich 
zu den in Absatz 1 bis 3 genannten Behörden auch durch 
die für den Vollzug des Arbeitsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden in eigener Zuständigkeit wahrgenommen wer-
den, soweit sich die Regelungen auf die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen, Betriebsstätten und Unterkünften sowie 
der Arbeitsorganisation im Geltungsbereich des Arbeits-
schutzgesetzes beziehen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 4. Mai 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

– GV. NRW. 2021 S. 566
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Verordnung zur Änderung der
Vergabeverordnung NRW

Vom 29. April 2021

Auf Grund der § 4 Absatz 3, § 7 Absatz 2 Satz 4, § 8 Ab-
satz 2 Satz 3, § 11 Absatz 1 und 2 des Hochschulzulas-
sungsgesetzes 2019 vom 29. Oktober 2019 (GV. NRW. 
S. 830) in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur 
Zustimmung zum Staatsvertrag über die Hochschulzu-
lassung vom 4. April 2019 vom 29. Oktober 2019 (GV. 
NRW. S. 830) und in Verbindung mit den Artikeln 12 und 
18 Absatz  2 und 3 des Staatsvertrages über die Hoch-
schulzulassung vom 4. April 2019 (Anlage zu GV. NRW. 
S.  830) verordnet das Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft:

Artikel 1

Die Vergabeverordnung NRW vom 13. November 2020 
(GV. NRW. S. 1060) wird wie folgt geändert:

1.  § 5 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

    „Die Hochschule übermittelt der Stiftung für 
das Sommersemester bis zum 20. Januar, für 
das Wintersemester 2021/2022 bis zum 5. Au-
gust 2021 und für die folgenden Winterse-
mester bis zum 20. Juli alle über das Webpor-
tal der Hochschule fristgerecht elektronisch 
eingegangenen Zulassungsanträge“ 

  bb)  In Satz  6 werden die Wörter „und für das“ 
durch die Wörter „, für das Wintersemester 
2021/2022 bis zum 7. August 2021 und für die 
folgenden“ ersetzt. 

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Die Ranglisten sind, soweit nichts anderes in 
dieser Verordnung geregelt ist, für das Sommerse-
mester bis zum 15. Februar, für das Wintersemes-
ter 2021/2022 bis zum 31. August 2021 und für 
die folgenden Wintersemester bis zum 15. August 
im DoSV freizugeben.“

 c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 wird der Satzteil vor Nummer  1 
wie folgt gefasst: 

    „Die Koordinierung der Zulassungsanträge 
erfolgt für das Sommersemester in der Zeit 
vom 23. Januar bis zum 21. Februar, für das 
Wintersemester 2021/2022 in der Zeit vom 
8.  August 2021 bis zum 6. September 2021 
und für die folgenden Wintersemester in der 
Zeit vom 23. Juli bis zum 21. August nach den 
folgenden Regeln:“

  bb)  In Satz  3 werden die Wörter „und für das“ 
durch die Wörter „, für das Wintersemester 
2021/2022 am 7. September 2021 und für die 
folgenden“ ersetzt. 

 d)  Absatz 6 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „und für das“ 
durch die Wörter „, für das Wintersemester 
2021/2022 vom 13. September 2021 bis 
30.  September 2021 und für die folgenden“ 
ersetzt.

  bb)  In Satz  2 werden die Wörter „und für das“ 
durch die Wörter „, für das Wintersemester 
2021/2022 vom 10. September 2021 bis 
12.  September 2021 und für die folgenden“ 
ersetzt. 

  cc)  In Satz  4 werden die Wörter „und für das“ 
durch die Wörter „, für das Wintersemester 
2021/2022 vom 10. September 2021 bis 
30.  September 2021 und für die folgenden“ 
ersetzt.

  dd)  In Satz 9 wird die Angabe „5“ durch die An-
gabe „6“ ersetzt.
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2.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Für die Bewerbung im Zentralen Vergabe-
verfahren ist eine Registrierung nach §  4 erfor-
derlich. Der Zulassungsantrag muss

  1.  für das Sommersemester bis zum 15. Januar,

  2.  für das Wintersemester 2021/2022, wenn 
die  Hochschulzugangsberechtigung vor dem 
16.  Januar 2021 erworben wurde, bis zum 
31.  Mai 2021, andernfalls bis zum 31. Juli 
2021 und für die folgenden Wintersemester, 
wenn die Hochschulzugangsberechtigung vor 
dem 16. Januar erworben wurde, bis zum 
31.  Mai, andernfalls bis zum 15. Juli bei der 
Stiftung eingegangen sein (Ausschlussfristen). 
Ist der Zulassungsantrag fristgerecht gestellt 
worden, können nachträglich eingereichte 
Unterlagen

   1.  für das Sommersemester bis zum 20. Ja-
nuar,

   2.  für das Wintersemester 2021/2022, wenn 
die Hochschulzugangsberechtigung vor 
dem 16. Januar 2021 erworben wurde, bis 
zum 15. Juni 2021, andernfalls bis zum 
5. August 2021 und für die folgenden Win-
tersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben 
wurde, bis zum 15. Juni, andernfalls bis 
zum 20. Juli

    berücksichtigt werden (Ausschlussfristen); 
Ergebnisse von Kriterien, die für eine Bewer-
bung zu einem Wintersemester erst nach dem 
15. Juni feststehen, können für das Winterse-
mester 2021/2022 bis zum 5. August 2021 und 
für die folgenden Wintersemester bis zum 20. 
Juli nachgereicht werden (Ausschlussfristen). 
Bei Bewerbungen für ein Zweitstudium gilt 
der Zeitpunkt des Abschlusses des Erststudi-
ums als Zeitpunkt des Erwerbs der Hoch-
schulzugangsberechtigung nach Satz  2. An-
träge, die nach dieser Verordnung zusätzlich 
zum Zulassungsantrag gestellt werden kön-
nen, sind mit dem Zulassungsantrag zu stel-
len; Bewerberinnen und Bewerber, die ihre 
Hochschulzugangsberechtigung bei einer Be-
werbung zum Wintersemester vor dem 16. Ja-
nuar erworben haben, können diese Anträge 
für das Wintersemester 2021/2022 bis zum 31. 
Juli 2021 und für die folgenden Wintersemes-
ter bis zum 15. Juli stellen, wenn sie sich auf 
einen Sachverhalt stützen, der nach dem 31. 
Mai, aber bei einer Bewerbung zum Winterse-
mester 2021/2022 vor dem 1. August 2021 und 
bei einer Bewerbung für die folgenden Win-
tersemester vor dem 16. Juli eingetreten ist.“

 b)  Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nummer 1 wird die Angabe „21“ durch die 
Angabe „20“ ersetzt.

  bb)  Nummer 2 wie folgt gefasst: 

   „2.  für das Wintersemester bis zum 20.  Juli, 
für das Wintersemester 2021/2022 bis zum 
5. August 2021“

3.  § 7 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

  „Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei 
der Bewerbung für das Sommersemester bis zum 
15. Januar, bei der Bewerbung für das Wintersemes-
ter 2021/2022 bis zum 31. Juli 2021 und bei der Be-
werbung für die folgenden Wintersemester bis zum 
15. Juli die Hochschulzugangsberechtigung für den 
gewählten Studiengang erworben hat.“

4.  § 9 Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

  „Die Zulassungsangebote in der Quote nach Satz 2 
Nummer 6 werden für das Sommersemester ab dem 
19. Februar, für das Wintersemester 2021/2022 ab 
dem 4. September 2021 und für die folgenden Win-
tersemester ab dem 19. August erteilt.“

5.  In § 11 Absatz 1 werden nach dem Wort „Winterse-
mester“ die Wörter „2021/2022 bis zum 31. Juli 2021 
und für die folgenden Wintersemester“ eingefügt. 

6.  In § 22 Absatz 2 Nummer 1 wird nach den Wörtern 
„Wintersemester bis zum“ die Angabe „15“ durch 
die Angabe „31“ ersetzt.

7.   § 24 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

   „2.  für das Wintersemester 2021/2022 bis 
zum 31. Juli 2021 und für die folgenden 
Wintersemester bis zum 15. Juli“

  bb)  Satz 2 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

   „2.  für das Wintersemester 2021/2022 bis 
zum 5. August 2021 und für die folgenden 
Wintersemester bis zum 20. Juli“

 b)  In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „Bewerbungs-
fristen“ durch die Wörter „Bewerbungs- und 
Nachreichfristen“ ersetzt.

8.  § 26 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Die bisherige Nummer 1 wird Nummer 2 und 
nach dem Wort „würde“ wird ein Komma 
eingefügt.

  bb)  Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3. 

  cc)  Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 4 und 
das Komma durch einen Punkt ersetzt.

  dd)  Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 1 und 
der Punkt durch ein Komma ersetzt. 

 b)  In Absatz  2 wird nach dem Wort „Nummer“ die 
Angabe „1“ durch die Angabe „2“ ersetzt.

 c)  In Absatz  3 wird die Angabe „2“ durch die An-
gabe „3“ ersetzt. 

 d)  In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „3“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt.

 e)  In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „4“ durch die 
Angabe „1“ ersetzt.

 f)  In Absatz  8 wird die Angabe „2“ durch die An-
gabe „3“ und die Angabe „3“ durch die Angabe 
„4“ ersetzt.

9.  § 28 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nummer 2 wird die Angabe „3“ durch die 
Angabe „4“ ersetzt. 

  bb)  In Nummer 5 wird die Angabe „4“ durch die 
Angabe „1“ ersetzt.

  cc)  In Nummer  6 wird nach den Wörtern „§  26 
Absatz 1 Nummer“ die Angabe „1“ durch die 
Angabe „2“ ersetzt.

 b)  Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

   „(2) Für Studiengänge, die nicht am DoSV teil-
nehmen, gilt § 5 Absatz 4 Satz 4 entsprechend.“ 

 c)  Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4. 

 d)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und wie 
folgt geändert: 

  aa)  In Satz 2 werden die Wörter „, die im Haupt-
verfahren keine Zulassung erhalten haben,“ 
gestrichen und die Wörter „einen Studien-
platz annehmen“ durch die Wörter „beab-
sichtigen, sich für den betreffenden Studien-
gang einzuschreiben,“ ersetzt. 

  bb)  Folgender Satz wird angefügt: 

    „§ 5 Absatz 4 Satz 4 gilt entsprechend.“ 

 e)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

10.  In §  32 Absatz  3 werden die Wörter „und für das“ 
durch die Wörter „, für das Wintersemester 2021/2022 
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bis spätestens zum 31. August 2021 und für die fol-
genden“ ersetzt.

11.  § 35 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „In den Fällen von Absatz 1 Nummer 3 und 4 gilt 
Artikel 8 Absatz 2 und 3 des Staatsvertrages ent-
sprechend.“

 b)  In Satz 4 werden hinter dem Wort „Hochschulen“ 
die Wörter „in diesen Fällen“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 29. April 2021

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2021 S. 566
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Gesetz
zur Zustimmung zum Staatsvertrag 

über die Voraussetzungen zur Ausstattung 
und Finanzierung der öffentlich-rechtlichen 
 Stiftung „Zoologisches Forschungsmuseum 

 Alexander Koenig – Leibniz-Institut für 
 Biodiversität der Tiere“ beziehungsweise 

 „Leibniz-Institut zur Analyse 
des Biodiversitätswandels“ 

mit den Standorten Bonn und Hamburg
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 

zur Zustimmung zum Staatsvertrag 
über die Voraussetzungen zur Ausstattung 

und Finanzierung der öffentlich-rechtlichen 
Stiftung „Zoologisches Forschungsmuseum 

Alexander Koenig – Leibniz-Institut für 
Biodiversität der Tiere“ beziehungsweise 

„Leibniz-Institut zur Analyse 
des Biodiversitätswandels“ 

mit den Standorten Bonn und Hamburg 

Vom 4. Mai 2021

§ 1

(1) Dem Staatsvertrag zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und der Freien und Hansestadt Hamburg über 
die Voraussetzungen zur Ausstattung und Finanzierung 
der öffentlich-rechtlichen Stiftung „Zoologisches For-
schungsmuseum Alexander Koenig – Leibniz-Institut für 
Biodiversität der Tiere“ beziehungsweise „Leibniz-Insti-
tut zur Analyse des Biodiversitätswandels“ mit den 
Standorten Bonn und Hamburg vom X. Monat 2021 
(Staatsvertrag) wird zugestimmt. Der Staatsvertrag wird 
in der Anlage veröffentlicht.

(2) Der Staatsvertrag tritt gemäß seinem Artikel  8 Ab-
satz 1 Satz 2 am Tag des Austausches der Ratifi kations-
urkunden in Kraft. Dieser Zeitpunkt wird im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
bekannt gegeben werden.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 4. Mai 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Zugleich für den Minister der Finanzen

Herbert  R e u l

Für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung zur 
Ausführung des § 93 Abs. 

 Schulgesetz für das Schuljahr 2021/2022

Vom 5. Mai 2021

Auf Grund des §  93 Absatz  2 des Schulgesetzes NRW 
vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.  102), der zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. 
S.  404) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Schule und Bildung im Einvernehmen mit dem 
 Ministerium der Finanzen sowie mit Zustimmung der für 
Schulen und für Haushalt und Finanzen zuständigen 
Landtagsausschüsse:

Artikel 1

Die Verordnung zur Ausführung des § 93 Abs. 2 Schulge-
setz vom 18. März 2005 (GV. NRW. S.  218), die zuletzt 
durch Verordnung vom 14. Mai 2020 (GV. NRW. S.  349) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 2 Absatz 5 Satz 1 wird nach dem Wort „Grund-
schulen“ die Angabe „0,2“ durch die Angabe „0,4“ 
ersetzt.

2.  Nach § 7 werden die folgenden §§ 8 bis 10 eingefügt:

 „§ 8
 Relationen ‚Schülerinnen und Schüler je Stelle‘

  (1) Die Relationen „Schülerinnen und Schüler je 
Stelle“ betragen nach Maßgabe des Haushalts 

 1.  Grundschule 21,95 

 2.  Hauptschule 17,86 

 3.  Realschule 20,19 

 4.  Sekundarschule 16,27

 5.  Gymnasium 

  a)  Sekundarstufe I (G 8) 19,17

  b)  Sekundarstufe I (G 9) 19,87 

  c)  Sekundarstufe II 12,70 

 6.  Gesamtschule 

  a)  Sekundarstufe I 18,63 

  b)  Sekundarstufe II 12,70 

 7.  Berufskolleg 

  a)  Bildungsgänge der Berufsschule 

   aa)  Fachklassen des dualen Systems, ein-
fachqualifi zierend

    Vollzeit 16,18

    Teilzeit 41,64 

   bb)  Fachklassen des dualen Systems, doppel-
qualifi zierend 

    Vollzeit 14,34

    Teilzeit 38,37 

   cc)  Ausbildungsvorbereitung

    Vollzeit 16,18

    Teilzeit 41,64

   dd)  Ausbildung nach §  66 des Berufs-
bildungsgesetzes oder §  42r der Hand-
werksordnung 31,60 

  b)  Bildungsgänge der Berufsfachschule 

   aa)  einjährig, berufl iche Kenntnisse (Voraus-
setzung: Hauptschulabschluss) 16,18 

   bb)  einjährig, berufl iche Kenntnisse (Voraus-
setzung: Hauptschulabschluss nach 
Klasse 10) 16,18 

   cc)  zweijährig, berufl iche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife 16,18 

   dd)  zweijährig, Berufsabschluss nach Lan-
desrecht und Fachoberschulreife 14,34 

    in dreijähriger Teilzeitform 27,28

    in vierjähriger Teilzeitform 38,37

   ee)  zweijährig, Berufsabschluss nach Lan-
desrecht (Voraussetzung: Hochschulreife 
oder Fachhochschulreife (schulischer 
Teil)) 16,18 

   ff)  dreijährig, berufl iche Kenntnisse und 
allgemeine Hochschulreife 14,34 

   gg)  dreijährig, dreieinhalbjährig und vier-
jährig, Berufsabschluss nach Landes-
recht und Fachhochschulreife oder allge-
meine Hochschulreife 14,34 

  c)  Bildungsgänge der Fachoberschule 

   aa)  einjährig, berufl iche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife (FOS 12 B) 14,34 

     in zweijähriger Teilzeitform 38,37 

     in dreijähriger Teilzeitform 41,64

   bb)  zweijährig, berufl iche Kenntnisse und 
Fachhochschulreife (FOS 11, 12) 

    Klasse 11 41,64 

    Klasse 12 Vollzeit 14,34 

   cc)  einjährig, berufl iche Kenntnisse und all-
gemeine Hochschulreife (FOS) 14,34 

    in zweijähriger Teilzeitform 38,37 

  d)  Bildungsgänge der Fachschule 

   aa)  Vollzeit 16,18 

   bb)  Teilzeit 38,37 

   cc)  Dreijährige Fachschule 27,28 

  e)  Bei halbjährig endenden Bildungsgängen 
verdoppelt sich die entsprechende Relation 
für das letzte Schuljahr. 

 8.  Förderschulen 

  a)  Förderschwerpunkte im Bereich der Lern- 
und Entwicklungsstörungen (Lernen, Emoti-
onale und soziale Entwicklung, Sprache) 
9,92

  b)  Förderschwerpunkt Sehen (Blinde) 5,89 

  c)  Förderschwerpunkt Hören und Kommunika-
tion (Gehörlose) 5,89 

  d)  Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 
6,14 

  e)  Förderschwerpunkt Körperliche und motori-
sche Entwicklung 5,89 

  f)  Förderschwerpunkt Sehen (Sehbehinderte) 
7,83 

  g)  Förderschwerpunkt Hören und Kommuni-
kation (Schwerhörige) 7,83 

  h)  Intensivpädagogische Förderung bei Schwerst-
behinderung gemäß § 15 der Ausbildungsord-
nung sonderpädagogische Förderung (außer 
Emotionale und soziale Entwicklung) 4,17

 9.  Schule für Kranke 5,89 

 10.  Weiterbildungskolleg

  a)  Abendrealschule 

   aa)  Vollbeleger 22,77 

   bb)  Teilbeleger 35,00 

  b)  Abendgymnasium 

   aa)  Vollbeleger 18,18 

   bb)  Teilbeleger 41,90 

  c)  Kolleg 

   aa)  Vollbeleger 12,55 

   bb)  Teilbeleger 29,96. 

  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann in besonderen Fällen, insbesondere für Schul-
versuche sowie bei Förderschulen und Schulen für 
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Kranke, die Relationen nach den jeweiligen Erfor-
dernissen abweichend von Absatz  1 im Einverneh-
men mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
festsetzen. Es wird ferner ermächtigt, bei notwendi-
ger Aufteilung des Unterrichts in Theorieunterricht 
und fachpraktische Unterweisung im Rahmen der in 
Absatz  1 festgelegten Relationen Umrechnungen in 
Teilrelationen vorzunehmen.

 § 9
 Unterrichtsmehrbedarf

  (1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden für den Unter-
richtsmehrbedarf einen Ganztagsstellenzuschlag für 
Grundschulen, für die Sekundarstufe I sowie für 
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
in Höhe von 20 Prozent und für die übrigen Förder-
schulen und die Schulen für Kranke in Höhe von 
30  Prozent der Grundstellenzahl zuweisen. Für die 
Berechnung des Ganztagsstellenzuschlags an den 
Förderschulen ist zusätzlich der Unterrichtsmehrbe-
darf nach Absatz 2 Nummer 12 zu berücksichtigen.

  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Be-
stimmung des Haushalts zusätzliche Stellen oder 
Mittel für den Unterrichtsmehrbedarf zuweisen, ins-
besondere:

 1.  für besondere Unterrichtsangebote,

 2.  für Schulversuche, Modellversuche und Ent-
wicklungsvorhaben,

 3.  für den Hausunterricht erkrankter Schülerinnen 
und Schüler,

 4.  zur vorübergehenden Absicherung der Personal-
ressource für kleine Schulen in Aufl ösung,

 5.  für Integrationshilfen, muttersprachlichen Un-
terricht und für Schülerinnen und Schüler mit 
schwierigen Ausgangslagen,

 6.  für die Ganztagsförderung in Hauptschulen und 
Förderschulen in der Sekundarstufe I mit erwei-
tertem Ganztagsbetrieb in Höhe von insgesamt 
30 Prozent der Grundstellenzahl,

 7.  für die sonderpädagogische Förderung an allge-
meinbildenden weiterführenden Schulen (Lehr-
kräfte für Sonderpädagogik, Lehrkräfte anderer 
Lehrämter),

 8.  für multiprofessionelle Teams und zur Unter-
stützung der Inklusion (Lern- und Entwick-
lungsstörungen) an Berufskollegs,

 9.  für die Inklusion an Berufskollegs außerhalb der 
Lern- und Entwicklungsstörungen,

 10.  für multiprofessionelle Teams zur Begleitung 
der Beschulung zugewanderter Jugendlicher an 
Berufskollegs,

 11.  für Lehrkräfte für Sonderpädagogik in der 
Grundschule,

 12.  für die Förderung der Schülerinnen und Schüler 
an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt 
Emotionale und soziale Entwicklung und Spra-
che (Mehrbedarf I) sowie mit einer besonderen 
Ausprägung des Förderschwerpunkts Emotio-
nale und soziale Entwicklung (Mehrbedarf II) 
sowie

 13.  für Stellen für Personen aus anderen pädagogi-
schen Berufsgruppen (multiprofessionelle 
Teams) im Gemeinsamen Lernen an Grundschu-
len sowie an allgemeinbildenden weiterführen-
den Schulen.

 § 10
 Ausgleichsbedarf

  (1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden zusätzliche Stel-
len oder Mittel zuweisen zum Ausgleich für:

 1.  Vertretungsunterricht, insbesondere bei lang-
fristigen Erkrankungen und Mutterschutz sowie 
für eine Vertretungsreserve Grundschule,

 2.  Tätigkeit von Lehrkräften, die gleichzeitig als 
Fachleiterinnen oder Fachleiter an einem Zent-
rum für schulpraktische Lehrerausbildung tätig 
sind sowie

 3.  Personalratstätigkeit und Tätigkeit in einer 
Schwerbehindertenvertretung in Höhe der ge-
währten Anrechnungsstunden.

  (2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Be-
stimmung des Haushalts zusätzliche Stellen oder 
Mittel zuweisen, insbesondere zum Ausgleich für 
Lehrerinnen und Lehrer, denen die Vorgriffsstunde 
zurückgewährt wird, für Fortbildung und Qualifi ka-
tion, für Medienberatung und Datenschutz, für An-
sprechpersonen für LOGINEO NRW, zur Betreuung 
von Praktikantinnen und Praktikanten in den Pra-
xiselementen nach dem Lehrerausbildungsgesetz, 
für Curriculumentwicklung, für Aufgaben der inne-
ren Schulentwicklung, für Schulversuche, für Fach-
beratung in der Schulaufsicht, für Berufs- und Stu-
dienorientierung, für Beratung zur Suchtvorbeu-
gung, für Beratung für den Schulsport, für 
Schulbuchgenehmigung und Softwareberatung, für 
die fl ächendeckende Unterrichtsausfallerhebung, 
zur Unterstützung des Inklusionsprozesses, für die 
Mitarbeit in Kommunalen Integrationszentren zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien und für die Prävention und Inter-
vention gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus 
und Linksextremismus, Salafi smus.“

3.  In § 13 Absatz 2 wird die Angabe „2021“ durch die 
Angabe „2022“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Mai 2021

Die Ministerin für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen

Yvonne  G e b a u e r

– GV. NRW. 2021 S. 595

223

Gesetz
zur Sicherung von Schul- und 

Bildungslaufbahnen im Jahr 2021
(Zweites Bildungssicherungsgesetz)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz

zur Sicherung von Schul- und 
Bildungslaufbahnen im Jahr 2021

(Zweites Bildungssicherungsgesetz)

Vom 4. Mai 2021

Artikel 1
Änderung des Schulgesetzes NRW

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102), das zuletzt durch Artikel  4 des Gesetzes vom 
1.  September  2020 (GV. NRW. S.  890) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 12 Absatz 5 wird aufgehoben.

2.  In § 13 Absatz 4 wird die Angabe „2019/2020“ durch 
die Angabe „2020/2021“ ersetzt.
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3.  In § 18 Absatz 6 wird die Angabe „2019/2020“ durch 
die Angabe „2020/2021“ ersetzt.

4.  § 23 Absatz 5 wird aufgehoben.

5.  § 36 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)  In Satz 1 wird die Angabe „2019/2020“ durch die 
Angabe „2020/2021“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 wird die Angabe „2020/2021“ durch die 
Angabe „2021/2022“ ersetzt.

6.  § 50 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

  „(6) Im Schuljahr 2020/2021 fi ndet Absatz  4 keine 
Anwendung. Reicht die Leistung einer Schülerin oder 
eines Schülers in einem Fach oder in mehreren Fä-
chern abweichend von den im Zeugnis für das erste 
Schulhalbjahr erteilten Noten nicht mehr aus, werden 
Minderleistungen in einem Fach bei der Versetzungs-
entscheidung nicht berücksichtigt. Satz 2 gilt auch für 
volljährige Schülerinnen und Schüler. Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler sind über nicht ausrei-
chende Leistungen zu informieren; auf Wunsch erfolgt 
eine Beratung.“

Artikel 2
Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 12.  Mai  2009 (GV. 
NRW. S.  308), das zuletzt durch Artikel  5 des Gesetzes 
vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 890) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1.  Dem § 11 wird folgender Absatz 11 angefügt:

  „(11) Hochschulen können bis zum 30.  April 2022 
Ausnahmen nach Absatz 10 Satz 1 auch dann zulas-
sen und Masterabschlüsse im Sinne des § 10 Absatz 1 
vergeben, wenn die oder der Studierende alle fachli-
chen Voraussetzungen für den Zugang zum Vorberei-
tungsdienst erfüllt hat und das Studium nur deshalb 
nicht abschließen kann, weil der Auslandsaufenthalt 
wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
nicht entsprechend seiner Zielrichtung durchführbar 
oder unzumutbar ist.“

2.  § 12 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

  „(6) Ein in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Aus-
wirkungen der Covid-19-Pandemie unterbrochenes 
Praxiselement nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann 
auch im folgenden Schulhalbjahr beendet werden.“

3.  In § 20 Absatz 13 werden die Wörter „Im Jahr 2020“ 
durch die Wörter „In den Jahren 2020 und 2021“ er-
setzt.

Artikel 3
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Mai 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r

Für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2021 S. 596
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Gesetz
zur Änderung des WDR-Gesetzes, 

des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen
und zur Änderung weiterer Gesetze 

(19. Rundfunkänderungsgesetz)
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

G e s e t z

zur Änderung des WDR-Gesetzes, 
des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen 

und zur Änderung weiterer Gesetze 
(19. Rundfunkänderungsgesetz)

Vom 4. Mai 2021

Artikel 1
Änderung des WDR-Gesetzes

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel  2 des Gesetzes vom 3. April 2020 (GV.  NRW. 
S. 284) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Angabe zu § 6a wird wie folgt gefasst:

  „§ 6a 

   Inhalte von Werbung, Kennzeichnung und Einfü-
gung der Rundfunkwerbung“.

 b)  Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst:

   „§ 18 

   Beschlussfassung und Sitzungen des Rundfunk-
rats“.

 c)  Die Angabe zu § 57a wird wie folgt gefasst:

   „§ 57a 

   Übergangsregelung zur Neukonstituierung des 
Rundfunkrates und des Verwaltungsrates, sowie 
zur Unvereinbarkeit von Ämtern und Tätigkeiten 
sowie zum Beschlussverfahren“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991 
(GV. NRW. S. 408) und der Staatsvertrag über die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ,Deutsch-
landradio‘ vom 17. Juni 1993 (GV. NRW. S. 874) in 
der jeweils geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt.“.

 b)  In Absatz 4 werden die Wörter „Rundfunkstaats-
vertrags (RStV)“ durch die Wörter „Medien-
staatsvertrages in der jeweils geltenden Fassung“ 
ersetzt.

3.  § 3 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Aufgabe des WDR ist die für die Allgemein-
heit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung 
von Rundfunk im Sinne des Medienstaatsvertra-
ges. Der WDR bietet Telemedienangebote nach 
Maßgabe der §§  30 bis 32 des Medienstaatsver-
trages an. Werbung mit Ausnahme von Produkt-
platzierung fi ndet in Telemedienangeboten nicht 
statt.“.

 b)  In Absatz  2 Satz  2 werden die Angabe „11b“ 
durch die Angabe „28“ und das Wort „RStV“ 
durch das Wort „des Medienstaatsvertrages“ er-
setzt. 

 c)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 wird die Angabe „11f RStV“ durch 
die Angabe „32 des Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt. 

  bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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    „Werbung mit Ausnahme von Produktplat-
zierung nach Maßgabe von § 8 Absatz 7 und 
§ 38 des Medienstaatsvertrages fi ndet in den 
Angeboten nach den Sätzen 1 und 2 nicht 
statt.“.

 d)  In Absatz 8 Satz 3 werden die Angaben „11a Ab-
satz 2“ und „11d bis 11f RStV“ durch die Anga-
ben „27 Absatz  2“ und „30 bis 32 des Medien-
staatsvertrages“ ersetzt.

4.  § 3a wird wie folgt gefasst:

  „Dem WDR stehen die sich aus dem Medienstaats-
vertrag ergebenden Auskunftsrechte gegenüber Be-
hörden zu.“.

5.  In § 4 Absatz 5 wird das Wort „Werbung“ durch das 
Wort „Rundfunkwerbung“ ersetzt. 

6.  § 5 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

  „(3) Für den WDR gelten die Bestimmungen des Me-
dienstaatsvertrages zur Barrierefreiheit mit der 
Maßgabe, dass der nach § 7 Absatz 2 Satz 1 des Me-
dienstaatsvertrages zu erstattende Bericht an den 
Rundfunkrat zu erfolgen hat.“.

7.  § 5 a wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift wird die Angabe „§ 5 a“ durch 
die Angabe „§ 5a“ ersetzt.

 b)  In Absatz  1 wird das Wort „Rundfunkstaatsver-
trages“ durch das Wort „Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt.

8.  § 6a wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift werden die Angabe „§  6 a“ 
durch die Angabe „§  6a“ und das Wort „Wer-
bung“ jeweils durch das Wort „Rundfunkwer-
bung“ ersetzt.

 b)  In Satz  1 werden das Wort „RStV“ durch das 
Wort „Medienstaatsvertrages“ und das Wort 
„Werbung“ jeweils durch das Wort „Rundfunk-
werbung“ ersetzt.

9.  § 15 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz  1 wird die Angabe „60“ durch die 
Angabe „55“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „bis 5“ durch die 
Angabe „und 4“ ersetzt.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Jeweils eins von siebenunddreißig weiteren 
Mitgliedern wird entsandt durch 

  1.  die Evangelischen Kirchen in Nordrhein-
Westfalen,

  2.  die Katholische Kirche, 

  3.  die Landesverbände der Jüdischen Gemein-
den von Nordrhein und Westfalen-Lippe 
K.d.ö.R. und die Synagogen-Gemeinde Köln 
K.d.ö.R.,

  4.  den Deutschen Gewerkschaftsbund, Landes-
bezirk Nordrhein-Westfalen, 

  5.  den Deutschen Beamtenbund, DBB-Landes-
bund Nordrhein-Westfalen, 

  6.  die Landesvereinigung der Unternehmens-
verbände Nordrhein-Westfalen e.V., 

  7.  den Handwerk NRW e.V., 

  8.  den Westfälisch-Lippischen Landwirtschafts-
verband e.V. und den Rheinischen Landwirt-
schafts-Verband e.V., 

  9.  den Städtetag Nordrhein-Westfalen, den 
Städte- und Gemeindebund Nordrhein-West-
falen e.V. und den Landkreistag Nordrhein-
Westfalen, 

  10.  die Mitgliedsverbände der Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspfl ege des Landes Nordrhein-Westfa-
len,

  11.  die Landesarbeitsgemeinschaft der Familien-
verbände in Nordrhein-Westfalen und den 
FrauenRat NRW e.V.,

  12.  die Landesarbeitsgemeinschaft Lesben in 
Nordrhein-Westfalen e.V. und Queeres Netz-
werk NRW e.V.,

  13.  den Landessportbund Nordrhein-Westfalen 
e.V.,

  14.  die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfa-
len e.V.,

  15.  die anerkannten Naturschutzvereinigungen 
im Sinne des § 66 Absatz 1 des Landesnatur-
schutzgesetzes vom 21. Juli 2000 (GV. NRW. 
S. 568), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu ge-
fasst worden ist,

  16.  den Landesjugendring Nordrhein-Westfalen 
e.V.,

  17.  den Lippischen Heimatbund e.V., den Rheini-
schen Verein für Denkmalpfl ege und Land-
schaftsschutz e.V. und den Westfälischen Hei-
matbund e.V.,

  18.  den Sozialverband Deutschland, Landesver-
band Nordrhein-Westfalen,

  19.  die IHK NRW – Die Industrie und Handels-
kammern in Nordrhein-Westfalen e.V.,

  20.  den Bitkom-Bundesverband Informations-
wirtschaft, Telekommunikation und neue Me-
dien e.V. und den eco-Verband der deutschen 
Internetwirtschaft e.V.,

  21.  den Verband Freier Berufe im Lande Nord-
rhein-Westfalen e.V., die Familienunterneh-
mer e.V. Landesbereich Nordrhein-Westfalen 
und die Wirtschaftsjunioren Nordrhein-West-
falen e.V., 

  22.  den Sozialverband VdK – Nordrhein-Westfa-
len e.V., 

  23.  den Landesbehindertenrat NRW e.V., 

  24.  den Landesintegrationsrat NRW, 

  25.  die Landesseniorenvertretung NRW e.V., 

  26.  den Film und Medienverband NRW e.V., das 
Filmbüro NW e.V. und die Arbeitsgemein-
schaft Dokumentarfi lm e.V. / AG DOK, Re-
gion West, 

  27.  den Kulturrat NRW e.V., 

  28.  den Landesmusikrat Nordrhein-Westfalen 
e.V., 

  29.  den Bundesverband Bildender Künstlerinnen 
und Künstler e.V., Landesverband Nord-
rhein-Westfalen, 

  30.  die Gewerkschaft IG Metall Bezirksleitung 
Nordrhein-Westfalen, 

  31.  den Landesverband der Volkshochschulen 
von NRW e.V., 

  32.  die Landesrektorenkonferenz der Universitä-
ten in NRW e.V. und Hochschulen NRW – 
Landesrektoren_innenkonferenz der Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften e.V.,

  33.  den Deutschen Journalisten-Verband, Ge-
werkschaft der Journalistinnen und Journa-
listen, Landesverband Nordrhein-Westfalen 
e.V.,

  34.  die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk Nord-
rhein-Westfalen, Fachgruppe Medien, Deut-
sche Journalistinnen- und Journalisten-
Union,

  35.  die Gewerkschaft IG BCE Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie, Landesbe-
zirke Nordrhein und Westfalen,

  36.  die Genossenschaft Deutscher Bühnen-Ange-
höriger r.V., Landesverband Nordrhein-West-
falen,
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  37.  die Europa-Union Nordrhein-Westfalen e.V.“.

   c)  In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „Sie-
ben“ durch die Angabe „Fünf“ ersetzt.

   d)  Absatz 5 wird aufgehoben.

   e)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und 
in Satz  2 werden nach dem Wort „Aus-
schüsse“ die Wörter „sowie den stillen Ver-
fahren“ eingefügt.

   f)  Die bisherigen Absätze 7 bis 10 werden die 
Absätze 6 bis 9.

   g)  Der bisherige Absatz  11 wird Absatz  10 
und in Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Ab-
satz 6 Satz 2“ durch die Angabe „§ 15 Ab-
satz 5 Satz 2“ ersetzt.

   h)  Der bisherige Absatz  12 wird Absatz  11 
und in Satz  2 werden das Semikolon und 
der Halbsatz nach dem Semikolon gestri-
chen.

   i)  Der bisherige Absatz 13 wird Absatz 12.

   j)  Der bisherige Absatz  14 wird Absatz  13 
und in Satz  2 wird nach dem Wort „Ab-
sätze“ die Angaben „6, 9, 11 und 12“ durch 
die Angaben „5, 8, 10 und 11“ ersetzt.

   k)  Die bisherigen Absätze 15 bis 20 werden 
die Absätze 14 bis 19.

10.  In § 16 Absatz 3 wird die Angabe „11e RStV“ durch 
die Angabe „31 des Medienstaatsvertrages“ und die 
Angabe „11f Abs.  3 RStV“ durch die Angabe „32 
Absatz 3 des Medienstaatsvertrages“ ersetzt.

11. § 17 wird wie folgt geändert:

 a)  In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Rund-
funkrats“ das Komma und die Wörter „insbeson-
dere Beschlüsse,“ gestrichen.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 wird die Angabe „§ 15 Absatz 14“ 
durch die Angabe „§ 15 Absatz 13“ ersetzt.

  bb)  In Satz 2 wird die Angabe „§ 15 Absatz 9, 12 
und 13“ durch die Angabe „§ 15 Absatz 8, 11 
und 12“ ersetzt.

12.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Dem Wortlaut der Überschrift werden die Wörter 
„Beschlussfassung und“ vorangestellt.

 b)  Dem Wortlaut des Absatzes 1 wird folgender Ab-
satz 1 vorangestellt:

   „(1) Beschlüsse werden in Sitzungen gefasst. Sit-
zungen erfolgen als Präsenzsitzung. Sie können 
als digitale Sitzung unter Nutzung synchroner 
Bild- und Tonübertragung durchgeführt werden. 
Über die Durchführung einer Sitzung als digitale 
Sitzung entscheidet die oder der Vorsitzende un-
ter Einbeziehung des Präsidiums und der Aus-
schussvorsitzenden. Einzelheiten können durch 
Satzung geregelt werden. Ist der Rundfunkrat 
aus unvermeidbaren Gründen an einem Zusam-
mentritt gehindert, können Beschlüsse zu einzel-
nen Angelegenheiten, die unaufschiebbar sind, in 
einem stillen Verfahren gefasst werden. Im stillen 
Verfahren ist die Textform nach § 126b des Bür-
gerlichen Gesetzbuches zu wahren, zuständige 
Ausschüsse sind einzubeziehen und Personen 
nach § 19, § 15 Absatz 13 sind unverzüglich über 
Beschlussgegenstand und Beschlussfassung zu 
unterrichten.“.

 c)  Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2 und dessen 
Satz 1 wie folgt gefasst:

   „Der Rundfunkrat soll mindestens sechsmal im 
Jahr zusammentreten.“.

 d)  Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und seinem 
Wortlaut folgender Satz angefügt:

   „Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend für Be-
schlüsse im stillen Verfahren.“.

 e)  Der bisherige Absatz  3 wird Absatz  4 und wie 
folgt gefasst:

   „(4) Der Rundfunkrat ist in seinen Sitzungen be-
schlussfähig, wenn alle Mitglieder nach näherer 
Bestimmung der Satzung geladen sind und min-
destens zwei Drittel der Mitglieder teilnehmen. 
Für Beschlüsse im stillen Verfahren liegt Be-
schlussfähigkeit vor, wenn alle Mitglieder nach 
näherer Bestimmung der Satzung über das stille 
Verfahren informiert sind und mindestens zwei 
Drittel der Mitglieder dem Verfahren zum jeweili-
gen Beschlussgegenstand zustimmen; Absatz  1 
Satz 2 fi ndet keine Anwendung.“.

 f)  Der bisherige Absatz  4 wird Absatz  5 und wie 
folgt geändert:

  aa)  In Satz 2 wird das Wort „anwesenden“ durch 
das Wort „teilnehmenden“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Be-
schlüsse im stillen Verfahren.“.

 g)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und in des-
sen Satz  1 und Satz  3 werden jeweils das Wort 
„anwesenden“ durch die Wörter „an der Sitzung 
oder dem stillen Verfahren teilnehmenden“ er-
setzt.

 h)  Der bisherige Absatz  6 wird Absatz  7 und wie 
folgt gefasst:

   „(7) Sämtliche Beschlüsse und Ergebnisse der 
Beratungen des Rundfunkrats sind gemeinsam 
mit einer Teilnehmerliste in geeigneter Form im 
Online-Angebot des WDR bekannt zu machen; 
dabei ist die Schutzwürdigkeit von personen-
bezogenen Daten und Betriebsgeheimnissen zu 
wahren. Die Tagesordnungen der Sitzungen des 
Rundfunkrats sind jeweils mindestens zwei Wo-
chen zuvor im Online-Angebot des WDR zu ver-
öffentlichen; der für ein stilles Verfahren vorgese-
hene Beschlussgegenstand ist unverzüglich im 
Online-Angebot des WDR anzukündigen. Satz  1 
gilt nicht für Angelegenheiten nach Absatz  3 
Satz 2 bis 5.“.

 i)  Der bisherige Absatz  7 wird Absatz  8 und in 
Satz 1 wird die Angabe „3“ durch die Angabe „4“ 
ersetzt.

 j)  Absatz 8 wird aufgehoben.

13.  § 19 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Die für die Rechtsaufsicht zuständige Be-
hörde ist berechtigt, an den Sitzungen des Rund-
funkrats und seiner Ausschüsse mit Ausnahme 
des Programmausschusses teilzunehmen. Die Ver-
treterin oder der Vertreter ist jederzeit zu hören.“.

 b)  Folgender Absatz 3 wird eingefügt:

   „(3) Im Fall einer Beschlussfassung im stillen 
Verfahren erfolgt abweichend von den Absätzen 1 
und 2 eine unverzügliche Unterrichtung über Be-
schlussgegenstand und Beschlussfassung.“.

 c)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.

14.  In §  33 Absatz  2 Nummer  2 wird das Wort „Wer-
bung“ durch das Wort „Rundfunkwerbung“ ersetzt. 

15.  In §  47 Satz  1 wird die Angabe „40 Abs.  2 Rund-
funkstaatsvertrag“ durch die Angabe „112 Absatz 2 
des Medienstaatsvertrages“ und das Wort „Abs.“ 
nach der Angabe „§  116“ durch das Wort „Absatz“ 
ersetzt.

16.  In § 48 wird die Angabe „9c und 57 des Rundfunk-
staatsvertrages in der jeweils geltenden Fassung“ 
durch die Angabe „12 und 23 des Medienstaats-
vertrages“ ersetzt.

17.  In § 51 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Rundfunk-
staatsvertrags“ durch das Wort „Medienstaatsver-
trages“ ersetzt.

18.  § 54 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
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 a)  In Satz 1 wird das Wort „beziehungsweise“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt.

 b)  In Satz 2 werden die Angabe „11f Abs. 7 RStV“ 
durch die Angabe „32 Absatz 7 des Medienstaats-
vertrages “ ersetzt und nach dem Wort „gibt“ und 
vor dem Wort „der“ die Wörter „die Ministerprä-
sidentin oder“ eingefügt.

19.  § 57a wird wie folgt geändert:

 a)  In der Überschrift werden nach dem Wort „Tätig-
keiten“ die Wörter „sowie zum Beschlussverfah-
ren“ angefügt.

 b)  Es wird folgender Absatz 6 angefügt:

   „(6) Für die laufende Amtsperiode des Rund-
funkrats gelten §§ 15 und 17 bis 19 dieses Geset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
25.  April 1998, das zuletzt durch Gesetz vom 
3. April 2020 (GV. NRW. S. 284) geändert worden 
ist.“.

Artikel 2
Änderung 

des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen

Das Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S.  334), das zuletzt durch Artikel  1 des Gesetzes 
vom 3. April 2020 (GV. NRW. S. 284) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

 a)  Die Überschrift zu „Unterabschnitt 3“ des Ab-
schnitts 3 wird wie folgt gefasst: 

   „Unterabschnitt 3

   Belegung von Kabelanlagen und terrestrisch ver-
breitenden Medienplattformen“.

 b)  In der Angabe zu §  19 werden nach dem Wort 
„Ausnahmen“ die Wörter „bei analoger Übertra-
gung in Kabelanlagen“ angefügt.

 c)  In der Angabe zu §  20 werden nach dem Wort 
„Verfahren“ die Wörter „bei analoger Übertra-
gung in Kabelanlagen“ angefügt. 

 d)  Die Angabe zu § 22 wird wie folgt gefasst:

    „§  22 Terrestrisch verbreitende Medienplattfor-
men“.

 e)  In der Überschrift zu „Unterabschnitt 4“ des Ab-
schnitts 3 werden nach dem Wort „Kabelanlagen“ 
die Wörter „in analoger Technik“ angefügt.

 f)  Die Angabe zu § 29 wird wie folgt gefasst:

  „§ 29 (weggefallen)“. 

 g)  Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst:

  „§ 34 (weggefallen)“.

 h)  Die Angabe zu § 38 wird wie folgt gefasst: 

  „§ 38 Finanzierung, Werbung und Gewinnspiele“.

 i)  In der Angabe zu § 38a wird das Wort „Informa-
tionsrechte“ durch das Wort „Auskunftsrechte“ 
ersetzt.

 j)  In der Angabe zu § 40d wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkprogramme“ er-
setzt.

 k)  In der Überschrift zu Abschnitt 9 wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt.

 l)  In der Angabe zu §  84 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkprogramme“ er-
setzt.

 m)  In der Angabe zu §  85 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkprogramme“ er-
setzt.

 n)  In der Angabe zu §  86 wird das Wort „Sendun-
gen“ durch das Wort „Rundfunkprogramme“ er-
setzt.

 o)  In der Angabe zu §  127 werden nach dem Wort 
„Medienkommission“ die Wörter „und zum Be-
schlussverfahren“ angefügt.

 p)  In der Angabe zu § 128 werden die Wörter „und 
bestehenden Zulassungen“ angefügt.

2.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

   „(1) Dieses Gesetz gilt für die Veranstaltung und 
das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglich-
machung von Rundfunk und Telemedien in Nord-
rhein-Westfalen.“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

   „(2) Soweit dieses Gesetz keine besonderen Be-
stimmungen enthält, gelten für bundesweite, län-
derübergreifende und nicht länderübergreifende 
Angebote die Bestimmungen des Medienstaats-
vertrages vom 14./28. April 2020 (GV. NRW. 
2020 S. 524), des Jugendmedienschutz-Staatsver-
trages vom 10./27. September 2002 (GV. NRW. 
2003  S.  84), des ARD-Staatsvertrages vom 
31. August 1991 (GV. NW. 1991 S. 408), des ZDF-
Staatsvertrages vom 31. August 1991 (GV. NW. 
1991 S. 408), des Deutschlandradio-Staatsvertra-
ges vom 17.  Juni 1993 (GV. NW. 1993  S.  874), 
des   Rundfunkfi nanzierungsstaatsvertrages vom 
26.  November 1996 (GV. NW. S.  484) und des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. 2011  S.  675) in der je-
weils geltenden Fassung. Soweit dieses Gesetz 
auf Normen nach Satz 1 verweist, gilt jeweils die 
aktuelle Fassung. § 8 Absatz 1 und 2 bleiben un-
berührt.“.

3.  In § 2 werden die Wörter „vergleichbaren Telemedien 
(Telemedien, die an die Allgemeinheit gerichtet 
sind)“ durch die Wörter „rundfunkähnlichen Tele-
medien“ ersetzt.

4.  § 3 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

 a)  In Nummer 3 wird die Angabe „§ 28 Rundfunk-
staatsvertrag“ jeweils durch die Angabe „§ 62 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt und der Punkt am 
Ende des Satzes durch ein Komma ersetzt.

 b)  Folgende Nummer 4 wird angefügt:

  „4.  lokale, regionale, landesweite oder bundes-
weite Rundfunkprogramme, Rundfunkpro-
gramme mit lokaler, regionaler, landesweiter 
oder bundesweiter Ausrichtung.“.

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  Das Wort „Rundfunk“ wird durch das Wort 
„Rundfunkprogramme“ ersetzt.

  bb)  Folgender Satz wird angefügt:

    „Absatz  5 sowie §  106 Absatz  1 und 2 des 
Medienstaatsvertrages bleiben unberührt.“.

 b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

   „(3) Absatz  1 Satz  1 gilt nicht, wenn ein Veran-
stalter nach Artikel 5 des Europäischen Überein-
kommens über das grenzüberschreitende Fernse-
hen vom 27. Mai 1994 (BGBl. 1994 II S. 639) der 
Rechtshoheit einer anderen Vertragspartei oder 
nach Artikel  2 der Richtlinie 2010/13/EU des 
 Europäischen Parlaments und des Rates vom 
10.  März 2010 zur Koordinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über die Bereitstellung audiovisuel-
ler Mediendienste (ABl. L 95 vom 15. April 2010, 
S.  1), die durch die Richtlinie (EU) 2018/1808 
(ABl. L 303 vom 28. November 2018, S. 69) geän-
dert worden ist, der Rechtshoheit eines anderen 
Mitgliedstaats der Europäischen Union oder ei-
nes anderen Vertragsstaats des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum unterliegt.“.

 c)  In Absatz  4 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt.

 d)  Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
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   „(5) Für ausschließlich im Internet verbreitete, 
nicht bundesweite Hörfunkprogramme gilt §  54 
Absatz 1 und Absatz 2 des Medienstaatsvertrages 
entsprechend; das Angebot ist der LfM anzuzei-
gen. Die Vorschriften der §§ 36 und 37 fi nden auf 
Programme nach Satz  1 keine Anwendung, §  5 
mit Ausnahme seines Absatzes 2 Nr. 1 erste Alter-
native und § 6 fi nden entsprechende Anwendung. 
Die LfM kann von Veranstaltern von Hörfunk-
programmen im Sinne des Satzes 1 entsprechend 
§ 7 Absatz 3 Informationen und Unterlagen ver-
langen. Vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes an-
gezeigte, ausschließlich im Internet verbreitete, 
nicht bundesweite Hörfunkprogramme gelten als 
zugelassene Programme im Sinne des Absatzes 
1.“.

6.  In § 5 Absatz 2 Nummer 3 werden nach den Wörtern 
„Europäischen Union“ die Wörter „oder einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über den Euro-
päischen Wirtschaftsraum“ eingefügt.

7.  In § 7 Absatz 3 werden nach dem Wort „Nordrhein-
Westfalen“ die Wörter „in der jeweils geltenden Fas-
sung“ eingefügt und die Angabe „§§ 21 Abs. 2 bis 5, 
Abs.  6 Satz  1 1. Alternative, Satz  2, 22 Rundfunk-
staatsvertrag“ durch die Angabe „§ 55 Absatz 1 bis 5 
und 6 Satz 1 erste Alternative, Satz 2 sowie § 56 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt.

8.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Die Zulassung wird durch schriftlichen Be-
scheid der LfM für die Programmart, die Pro-
grammkategorie und das Sendegebiet erteilt. So-
weit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, wird 
die Zulassung unbefristet erteilt.“.

 b)  Absatz 3 wird aufgehoben.

9.  § 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „Es gelten § 55 Absatz 6 Satz 1 zweite Alternative, 
Satz 2, Absatz 7 sowie die §§ 56 und 63 des Medien-
staatsvertrages entsprechend.“.

10.  In §  10 Absatz  1 werden die Wörter „vergleichbare 
Telemedien zur Verfügung“ durch die Wörter „rund-
funkähnliche Telemedien zur Verfügung“ sowie die 
Wörter „Veranstalter von Rundfunk und vergleich-
bare Telemedien“ durch die Wörter „Veranstalter von 
Rundfunkprogrammen und Anbieter rundfunkähn-
licher Telemedien“ ersetzt.

11.  § 12 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 12

 Zuweisungserfordernis

  (1) Die Nutzung terrestrischer Übertragungskapazi-
täten für Versorgungsbedarfe privater Anbieter setzt 
eine Zuweisung voraus. Eine Zuweisung kann an 
Rundfunkveranstalter, Anbieter rundfunkähnlicher 
Telemedien oder Anbieter von Medienplattformen 
erfolgen. Satz 1 gilt auch für die Verbreitung in ana-
logen Kabelanlagen, soweit die Belegungsentschei-
dung nicht auf §  18 Absatz  9 beruht. Satz  1 gilt 
nicht für Bürgermedien, mit Ausnahme von Rund-
funkprogrammen nach §  40d, und nicht für Rund-
funkprogramme nach Abschnitt 9.

  (2) Anbietern von Medienplattformen können digi-
tale terrestrische Übertragungskapazitäten zugewie-
sen werden. Die Zuweisung der Übertragungskapa-
zitäten kann durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
 erfolgen, in dem die an das Gesamtangebot und an 
die benutzte Technik zu stellenden Anforderungen 
festgelegt werden. Das Nähere regelt die LfM durch 
Satzung.

  (3) Für die Weiterverbreitung von nicht bundesweit 
empfangbaren terrestrischen Rundfunkprogrammen 
oder rundfunkähnlichen Telemedien gelten die 
§§ 23, 24 Absatz 4 und §§ 25, 26 entsprechend.“.

12.  § 13 wird wie folgt geändert: 

 a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst:

   „Eine Übertragungskapazität zur Verbreitung 
oder Weiterverbreitung von Rundfunkprogram-
men oder rundfunkähnlichen Telemedien darf 
nur solchen Rundfunkveranstaltern, Anbietern 
rundfunkähnlicher Telemedien oder Anbietern 
von Medienplattformen zugewiesen werden, die 
erwarten lassen, dass sie jederzeit wirtschaftlich 
und organisatorisch in der Lage sind, die Anfor-
derungen an die antragsgemäße Verbreitung oder 
Weiterverbreitung der Programme oder Telemedi-
enangebote zu erfüllen.“.

 b)  In Satz  2 werden nach dem Wort „vorliegt“ die 
Wörter „oder auf andere Weise der Nachweis er-
bracht ist, dass die Veranstaltung rechtmäßig er-
folgt“ angefügt. 

 c)  In Satz  3 wird das Wort „Plattformanbietern“ 
durch die Wörter „Anbietern von Medienplattfor-
men“ ersetzt.

13.  § 14 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Nummer  3 wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Rundfunkprogrammen“ er-
setzt.

  bb)  In Nummer 5 wird das Wort „vergleichbaren“ 
durch das Wort „rundfunkähnlichen“ ersetzt. 

 b)  Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

   „(9) Für rundfunkähnliche Telemedien gelten die 
Absätze 2 bis 4 entsprechend. Für die Entschei-
dung über die Zuweisung von Übertragungska-
pazitäten an Anbieter von Medienplattformen 
gelten Absatz  6 sowie §  102 Absatz  3 und 4 des 
Medienstaatsvertrages entsprechend.“.

14.  § 17 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Satz  1 wird das Wort „vergleichbaren“ durch 
das Wort „rundfunkähnlichen“ ersetzt.

 b)  In Satz 3 wird die Angabe „6“ durch die Angabe 
„7“ ersetzt. 

 c)  In Satz  5 wird das Wort „Plattformanbieter“ 
durch die Wörter „Anbieter von Medienplattfor-
men“ ersetzt.

15.  Unterabschnitt 3 des Abschnitts 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

  „Unterabschnitt 3

  Belegung von Kabelanlagen und terrestrisch 
 verbreitenden Medienplattformen“.

16.  § 18 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 wird das Wort „Hochschulsendun-
gen“ durch das Wort „Hochschulprogramme“ er-
setzt. 

 b)  In Absatz 8 wird das Wort „vergleichbaren“ durch 
das Wort „rundfunkähnlichen“ ersetzt.

 c)  In Absatz  9 Satz  1 wird das Wort „vergleichba-
ren“ durch das Wort „rundfunkähnlichen“ er-
setzt. 

 d)  In Absatz 10 werden das Wort „RStV“ durch das 
Wort „Medienstaatsvertrages“ ersetzt und die 
Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ gestri-
chen.

17.  Die Überschrift zu § 19 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 19

  Ausnahmen bei analoger Übertragung 
in Kabelanlagen“.

18.  § 20 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

 „§ 20

 Verfahren bei analoger Übertragung 
in Kabelanlagen“.

 b)  In Absatz 1 wird das Wort „Antragsteller“ durch 
die Wörter „Betreiber einer Kabelanlage“ ersetzt.
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 c)  In Absatz  3 werden nach dem Wort „Veranstal-
ter“ die Wörter „oder Anbieter“ eingefügt und 
das Wort „vergleichbares“ durch das Wort „rund-
funkähnliches“ ersetzt.

19.  § 21 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „sowie dem Rund-
funk vergleichbaren Telemedien“ gestrichen und 
die Angabe „§ 52b RStV“ durch die Angabe „§ 81 
des Medienstaatsvertrages“ ersetzt.

 b)  In Absatz  2 werden dem Satz  1 folgende Sätze 
angefügt: 

   „Die Verbreitung der in Satz 1 genannten Bürger-
medien erfolgt unentgeltlich. Dies gilt nicht für 
die Heranführung. Das Nähere regelt die LfM 
durch Satzung.“.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

   „(3) Für die Weiterverbreitung von Fernsehpro-
grammen in nicht bundesweit empfangbaren An-
geboten in digitalisierten Kabelanlagen gilt § 103 
des Medienstaatsvertrages entsprechend.“.

20.  § 22 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 22

 Terrestrisch verbreitende Medienplattformen

  Für regionale und lokale Medienplattformen, die 
Hörfunk- und Fernsehprogramme ausschließlich ter-
restrisch verbreiten, gilt abweichend von §  81 Ab-
satz  4 Nummer  2 des Medienstaatsvertrages, dass 
das Gebot der Meinungsvielfalt und Angebotsviel-
falt bereits im Rahmen einer Zuordnungsentschei-
dung nach §§  10, 10a oder einer Zuweisungsent-
scheidung nach § 14 berücksichtigt sein muss.“.

21.  § 23 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  aa)  Im ersten Halbsatz wird nach dem Wort „An-
gebote“ die Angabe „zeitgleich,“ gestrichen.

  bb)  Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

   „4.  sonstige im Ausland rechtmäßig veran-
staltete Rundfunkprogramme, die, soweit 
anwendbar (§  1 Absatz  3), den Anforde-
rungen der Programmgrundsätze (§  31) 
und den Regelungen des Medienstaats-
vertrages und des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages über unzulässige Sen-
dungen und Jugendschutz und über 
Rundfunkwerbung und Sponsoring ent-
sprechen sowie einem §  44 entsprechen-
den Gegendarstellungsrecht unterlie-
gen,“.

  cc)  In Nummer 5 wird das Wort „vergleichbare“ 
durch das Wort „rundfunkähnliche“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 2 wird das Komma nach „veränderte“ 
durch das Wort „oder“ ersetzt und werden die 
Wörter „oder zeitversetzte“ gestrichen. 

22.  In § 24 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „vergleichba-
ren“ durch das Wort „rundfunkähnlichen“ ersetzt. 

23.  § 25 Absatz 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

  „(1) Verstößt ein durch eine Landesmedienanstalt 
zugelassenes Programm, das nach § 23 Absatz 1 wei-
terverbreitet wird, gegen eine Bestimmung des Me-
dienstaatsvertrages, beanstandet die LfM den Ver-
stoß gegenüber der für die Zulassung des 
Veranstalters zuständigen Stelle.

  (2) Für die Weiterverbreitung von Fernsehprogram-
men oder rundfunkähnlichen Telemedien nach §  23 
Absatz  1 gilt §  103 des Medienstaatsvertrages ent-
sprechend.“.

24.  § 26 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  3 Satz  1 wird das Wort „und“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  4 Satz  1 wird das Wort „und“ durch 
das Wort „oder“ ersetzt. 

25.  In § 27 Absatz 3 werden die Sätze 5 bis 7 wie folgt 
gefasst: 

  „Das Digitalisierungskonzept hat den Interessen der 
Veranstalter und der Mediennutzerinnen und Medi-
ennutzer Rechnung zu tragen. Es hat insbesondere 
konkrete Zeitpläne für die Umstellung zu enthalten 
und angemessene Übergangsfristen zugunsten der 
Veranstalter vorzusehen. Das Digitalisierungskon-
zept bedarf der Zustimmung der Veranstalter, deren 
Rundfunkprogramme im Zeitpunkt der Entschei-
dung analog übertragen werden.“.

26.  § 29 wird aufgehoben. 

27.  In §  30 Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „vergleich-
baren“ durch das Wort „rundfunkähnlichen“ ersetzt. 

28.  § 31 Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

  „(7) Für Veranstalter nicht bundesweiter Rundfunk-
programme gelten die Bestimmungen des Medien-
staatsvertrages zur Barrierefreiheit entsprechend.“.

29.  § 31a wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 28 RStV“ 
durch die Angabe „§ 62 des Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  3 wird das Wort „RStV“ durch das 
Wort „Medienstaatsvertrages“ ersetzt.

  bb)  In Satz 6 wird die Angabe „§ 28 RStV“ durch 
die Angabe „§ 62 des Medienstaatsvertrages“ 
ersetzt. 

  cc)  Nach Satz 6 wird folgender neuer Satz 7 ein-
gefügt:

    „Die Zulassung wird auf zehn Jahre erteilt.“.

  dd)  Der neue Satz 8 wird wie folgt gefasst: 

    „Eine Verlängerung der Zulassung ist mög-
lich; Satz 7 gilt entsprechend.“.

30.  § 33 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 28 Rund-
funkstaatsvertrag“ durch die Angabe „§  62 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  6 werden das Wort „Rundfunkstaats-
vertrages“ durch das Wort „Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt und die Wörter „in seiner jeweils gel-
tenden Fassung“ gestrichen. 

31.  In § 33a Absatz 1 Nummer 2 wird die Angabe „§ 28 
Abs. 4 RStV“ durch die Angabe „§ 62 Absatz 4 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt.

32.  In § 33b Absatz 4 wird die Angabe „31 Abs. 3 bis 6 
RStV gelten“ durch die Wörter „65 Absatz 3 bis 6 des 
Medienstaatsvertrages gilt“ ersetzt. 

33.  § 34 wird aufgehoben.

34.  § 35 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 1 werden die Wörter „in ihrer jeweili-
gen Fassung“ gestrichen. 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) Auf nicht bundesweite Fernsehprogramme 
fi ndet §  7 Jugendmedienschutz-Staatsvertrag 
entsprechende Anwendung.“.

 c)  In Absatz 3 wird das Wort „JMStV“ jeweils durch 
das Wort „Jugendmedienschutz-Staatsvertrag“ 
ersetzt. 

35.  In § 37 werden die Wörter „Rundfunkstaatsvertrages 
in der jeweils geltenden Fassung“ durch das Wort 
„Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

36.  § 38 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „§ 38

 Finanzierung, Werbung und Gewinnspiele“.

 b)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
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   „(1) Es gelten die Bestimmungen des Medien-
staatsvertrages über Finanzierung, Werbung und 
Gewinnspiele privater Veranstalter.“.

 c)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „§§  7 Absatz  4 
Satz 2, 7a Absatz 3, 45 Absatz 1 Rundfunk-
staatsvertrag“ durch die Wörter „§ 8 Absatz 4 
Satz  2, §  9 Absatz  3 und §  70 Absatz  1 des 
Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

  bb)  In Satz  2 wird das Wort „Werbung“ durch 
das Wort „Rundfunkwerbung“ ersetzt.

37.  § 38a wird wie folgt gefasst: 

 „§ 38a

 Auskunftsrechte

  Rundfunkveranstaltern und den in § 18 Absatz 2 des 
Medienstaatsvertrages genannten Anbietern von Te-
lemedien stehen die sich aus dem Medienstaatsver-
trag ergebenden Auskunftsrechte gegenüber Behör-
den zu.“.

38.  In § 40 Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Wer-
bung“ die Wörter „, Teleshopping und Sponsoring“ 
gestrichen. 

39.  In § 40a Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Werbung“ 
durch das Wort „Rundfunkwerbung“ ersetzt. 

40.  § 40c Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

  „Eine Verlängerung ist möglich; Satz 1 gilt entspre-
chend.“.

41.  § 40d wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt.

 b)  In Absatz  1 Satz  1 wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 c)  In Absatz  2 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt.

 d)  In Absatz  4 Satz  1 wird das Wort „Werbung“ 
durch das Wort „Rundfunkwerbung“ und das 
Wort „Sendungen“ durch das Wort „Program-
men“ ersetzt. 

 e)  In Absatz  5 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Programmen“ ersetzt. 

 f)  In Absatz  6 wird die Angabe „Abs.  4 Satz  2“ 
durch die Angabe „Absatz 4“ ersetzt. 

42.  § 42 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

  „Über Beschwerden, in denen die Verletzung der Vor-
schriften des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages, 
der Programmgrundsätze (§ 31) und der Vorschriften 
über Werbung (§§  8, 9, 10, 70 und 71 des Medien-
staatsvertrages) und Gewinnspiele (§ 11 des Medien-
staatsvertrages) behauptet wird, entscheidet der Ver-
anstalter innerhalb eines Monats mit schriftlicher 
Begründung.“.

43.  In § 46 werden die Wörter „§§ 9c und 57 des Rund-
funkstaatsvertrages in der jeweils geltenden Fas-
sung“ durch die Angabe „§§ 12 und 23 des Medien-
staatsvertrages“ ersetzt. 

44.  In § 47 Satz 3 wird die Angabe „9c“ durch die An-
gabe „§  12“, die Angabe „§  57“ durch die Angabe 
„§  23“ und das Wort „Rundfunkstaatsvertrages“ 
durch das Wort „Medienstaatsvertrages“ ersetzt. 

45.  In § 48 werden die Wörter „ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1, L 314 vom 22.11.2016, S. 72“ durch die Wörter 
„ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1, L 314 vom 22. No-
vember 2016, S.  72; L 127 vom 23. Mai 2018, S.  2“ 
ersetzt. 

46.  § 49 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  2 Satz  1 wird das Wort „Rundfunk-
staatsvertrags“ durch das Wort „Medienstaats-
vertrages“ ersetzt. 

 b)  Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

   „(5) Das Nähere, insbesondere die Stellvertre-
tung der oder des Datenschutzbeauftragten, re-
gelt die Satzung.“. 

 c)  Die bisherigen Absätze 5 bis 8 werden die Ab-
sätze 6 bis 9. 

47.  § 51a wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz 1 wird die Angabe „57“ durch die An-
gabe „23“ und das Wort „Rundfunkstaatsvertra-
ges“ durch das Wort „Medienstaatsvertrages“ er-
setzt. 

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „Rundfunkstaatsver-
trags“ durch das Wort „Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt. 

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

    „§ 49 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie Absatz 3 
gelten entsprechend.“.

48.  In § 58 Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

  „Die erste Zulassung wird für mindestens vier und 
höchstens zehn Jahre erteilt. Verlängerungen der Zu-
lassung sind jeweils auf höchstens zehn Jahre zu be-
fristen.“.

49.  In der Überschrift zu „Abschnitt  9“ wird das Wort 
„Sendungen“ durch das Wort „Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt. 

50.  § 83 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 wird das Wort „Sendungen“ durch 
die Wörter „nicht bundesweite Rundfunkpro-
gramme“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 2 wird das Wort „Sendung“ durch das 
Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt.

 c)  In Absatz  3 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunk“ ersetzt. 

51.  § 84 wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  1 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 c)  In Absatz 4 wird die Angabe „Satz 2“ gestrichen. 

52.  § 85 wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  1 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 c)  In Absatz 2 wird das Wort „Werbung“ durch das 
Wort „Rundfunkwerbung“ ersetzt. 

 d)  In Absatz  3 Satz  1 wird das Wort „Sendungen“ 
jeweils durch das Wort „Rundfunkprogramme“ 
ersetzt. 

 e)  In Absatz 4 wird die Angabe „Satz 2“ gestrichen. 

53.  § 86 wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 b)  In Absatz  1 wird das Wort „Sendungen“ durch 
das Wort „Rundfunkprogramme“ ersetzt. 

 c)  In Absatz 3 werden die Wörter „die Sendungen“ 
durch die Wörter „das Rundfunkprogramm“ und 
nach dem Wort „empfangbar“ das Wort „sind“ 
durch das Wort „ist“ ersetzt. 

 d)  In Absatz 4 wird die Angabe „Satz 2“ gestrichen. 

54.  § 88 wird wie folgt geändert: 

 a)  In Absatz  1 wird das Wort „Rundfunkstaatsver-
trag“ durch das Wort „Medienstaatsvertrag“ er-
setzt. 

 b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 wird das Wort „RStV“ durch das 
Wort „Medienstaatsvertrag“ ersetzt. 
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  bb)  In Satz  4 werden die Wörter „, das zuletzt 
durch Artikel 10 Absatz 12 des Gesetzes vom 
30. Oktober 2017 (BGBl.  I S. 3618) geändert 
worden ist,“ durch die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 

 c)  In Absatz  8 Satz  3 wird das Wort „vergleichba-
ren“ durch das Wort „rundfunkähnlichen“ er-
setzt. 

 d)  In Absatz 10 Satz 2 werden die Wörter „bis zum 
31. Dezember 2020“ gestrichen. 

 e)  In Absatz  11 wird die Angabe „§  31 a LMG“ 
durch die Angabe „§ 31a“ ersetzt. 

 f)  In Absatz 12 Satz 1 wird das Wort „vergleichba-
ren“ durch das Wort „rundfunkähnlichen“ er-
setzt. 

55.  In § 91 Absatz 1 Satz 1 Nummer 7 wird die Angabe 
„4 oder 5“ durch die Angabe „5 oder 6“ ersetzt. 

56.  § 93 wird wie folgt geändert: 
 a)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
   „(3) Je ein Mitglied wird entsandt:
  1.  durch die Evangelischen Kirchen in Nord-

rhein-Westfalen,
  2.  durch die Katholische Kirche,
  3.  durch die Landesverbände der Jüdischen Ge-

meinden von Nordrhein und Westfalen-Lippe 
K.d.ö.R. und die Synagogen-Gemeinde Köln 
K.d.ö.R.,

  4.  durch den Deutschen Gewerkschaftsbund, 
Bezirk Nordrhein-Westfalen,

  5.  durch die Gewerkschaft ver.di, Landesbezirk 
Nordrhein-Westfalen, Fachgruppe Medien, 
Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-
Union,

  6.  durch den Deutschen Journalisten-Verband 
Landesverband NRW e.V.,

  7.  durch die Landesvereinigung der Unterneh-
merverbände Nordrhein-Westfalen e.V. und 
Handwerk NRW e.V.,

  8.  aus dem Bereich der Wissenschaft (Universi-
tät NRW – Landesrektorenkonferenz der 
Universitäten e.V.; Hochschulen NRW – Lan-
desrektor_innenkonferenz der Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften e.V.),

  9.  aus dem Bereich der Weiterbildung (Landes-
verband der Volkshochschulen von NRW e.V.; 
Gesprächskreis für Landesorganisationen 
der Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen),

  10.  aus den Bereichen Kunst und Kultur (Lan-
desmusikrat Nordrhein-Westfalen e.V.; Bun-
desverband Bildender Künstlerinnen und 
Künstler e.V., Landesverband Nordrhein-
Westfalen; Kulturrat NRW e.V.),

  11.  aus dem Bereich Film (Film und Medienver-
band NRW e.V.; Filmbüro NW e.V.; Arbeits-
gemeinschaft Dokumentarfi lm e. V. / AG 
DOK, Region West),

  12.  aus dem Bereich der Förderung der Medien-
kompetenz (Landesarbeitsgemeinschaft Lo-
kale Medienarbeit NRW e.V.; Gesellschaft für 
Medienpädagogik und Kommunikationskul-
tur (GMK) e.V., Landesgruppe Nordrhein-
Westfalen),

  13.  aus dem Bereich Bürgermedien (Landesver-
band Bürgerfunk NRW e.V.; Landesarbeits-
gemeinschaft Bürger- und Ausbildungsme-
dien NRW e.V. (LABAM); Campusradios 
NRW e.V.),

  14.  aus dem Bereich Soziales (Arbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspfl ege des Landes Nordrhein-Westfa-
len),

  15.  durch den FrauenRat NRW e.V. und die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Familienver-
bände in Nordrhein-Westfalen,

  16.  durch den Deutschen Kinderschutzbund 
Landesverband NRW e.V. und die Arbeitsge-
meinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) 
Nordrhein-Westfalen e.V.,

  17.  durch den Landesjugendring NRW e.V.,

  18.  durch den Sozialverband Deutschland, Lan-
desverband Nordrhein-Westfalen e.V. und 
den Sozialverband VdK Landesverband 
Nordrhein-Westfalen e.V.,

  19.  durch die Landesseniorenvertretung NRW 
e.V.,

  20.  aus dem Kreis der Verbraucherinnen und Ver-
braucher (Verbraucherzentrale Nordrhein-
Westfalen e.V.),

  21.  durch den Landessportbund Nordrhein-
Westfalen e.V.,

  22.  durch die anerkannten Naturschutzvereini-
gungen im Sinne des § 66 Absatz 1 des Lan-
desnaturschutzgesetzes vom 21. Juli 2000 
(GV. NRW. S.  568), das durch Artikel  1 des 
Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 934) neu gefasst worden ist,

  23.  aus dem Kreis der Migrantinnen und Mig-
ranten (Landesintegrationsrat Nordrhein-
Westfalen),

  24.  durch den Landesbehindertenrat NRW e.V.,

  25.  durch die IHK NRW – Die Industrie- und 
Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 
e.V.,

  26.  durch den Bitkom – Bundesverband Informa-
tionswirtschaft, Telekommunikation und 
neue Medien e.V. und eco – Verband der In-
ternetwirtschaft e.V.,

  27.  Digitalpublisher und Zeitungsverleger Ver-
band NRW (DZV.NRW).“.

 b)  In Absatz  5 werden die Sätze 5 bis 8 durch die 
folgenden Sätze ersetzt:

   „Die nach Absatz  3 entsandten Mitglieder wäh-
len in geheimer Abstimmung eine Bewerberin 
oder einen Bewerber, eine Stellvertreterin oder 
einen Stellvertreter sowie mindestens zwei wei-
tere Personen als Nachrücker für den Fall des 
vorzeitigen Ausscheidens des Mitglieds oder des 
stellvertretenden Mitglieds. Das Nähere regelt die 
LfM durch Satzung.“.

57.  § 98 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Beschlüsse werden in Sitzungen gefasst. Sit-
zungen erfolgen als Präsenzsitzung. Sie können 
als digitale Sitzung unter Nutzung synchroner 
Bild- und Tonübertragung durchgeführt werden. 
Über die Durchführung einer Sitzung als digitale 
Sitzung entscheidet die oder der Vorsitzende un-
ter Einbeziehung der Ausschussvorsitzenden. 
Einzelheiten können durch Satzung geregelt wer-
den. Ist die Medienkommission aus unvermeidba-
ren Gründen an einem Zusammentritt gehindert, 
können Beschlüsse zu einzelnen Angelegenheiten, 
die unaufschiebbar sind, im stillen Verfahren ge-
fasst werden. Im stillen Verfahren ist die Textform 
nach §  126b des Bürgerlichen Gesetzbuches zu 
wahren; zuständige Ausschüsse sind einzubezie-
hen.“.

 b)  Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz  1 werden die Wörter „Teilnehmer- 
oder Anwesenheitsliste“ durch das Wort 
„Teilnehmerliste“ ersetzt. 

  bb)  In Satz 2, 2. Halbsatz wird nach dem Semi-
kolon das Wort „der“ eingefügt und werden 
die Wörter „Beschlussgegenstände sind“ 
durch die Wörter „Beschlussgegenstand ist“ 
ersetzt. 

 c)  Absatz 6 wird wie folgt geändert: 
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  aa)  In Satz 1 wird nach dem Wort „geladen“ das 
Wort „sind“ und nach dem Wort „und“ das 
Wort „mindestens“ ergänzt und werden die 
Wörter „anwesend sind“ durch das Wort 
„teilnehmen“ ersetzt. 

  bb)  In Satz  2 werden nach dem Wort „infor-
miert“ das Wort „sind“ und nach dem Wort 
„und“ das Wort „mindestens“ eingefügt so-
wie die Wörter „zugestimmt haben“ durch 
das Wort „zustimmen“ ersetzt. 

 d)  In Absatz 7 Satz 2 wird das Wort „anwesenden“ 
durch das Wort „teilnehmenden“ ersetzt. 

 e)  Absatz 8 wird wie folgt geändert: 

  aa)  In Satz 1 wird das Wort „anwesenden“ durch 
die Wörter „an der Sitzung oder dem stillen 
Verfahren teilnehmenden“ ersetzt und wer-
den die Wörter „oder im stillen Verfahren mit 
der Mehrheit der beteiligten Mitglieder“ ge-
strichen.

  bb)  In Satz 2 werden die Wörter „, die Öffentlich-
keit von Sitzungen“ gestrichen. 

 f)  In Absatz 9 Satz 5 werden die Wörter „Sind in“ 
durch die Wörter „Nehmen an“ und das Wort 
„anwesend“ durch das Wort „teil“ ersetzt. 

58.  § 116 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „§  40 RStV“ 
durch die Angabe „§ 112 des Medienstaatsvertra-
ges“ ersetzt. 

 b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „RStV“ durch 
das Wort „Medienstaatsvertrag“ und das Wort 
„JMStV“ durch das Wort „Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag“ ersetzt. 

59.  In §  122 Absatz  1 werden die Wörter „, Anbieters 
oder Plattformanbieters“ durch die Wörter „oder 
Anbieters“ ersetzt. 

60.  § 123 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

  „(1) Die Zuweisung einer Übertragungskapazität ist 
nach vorheriger Anhörung des Veranstalters oder 
Anbieters zu widerrufen, wenn

 1.  die Voraussetzungen der §§ 13, 14 nicht mehr er-
füllt sind,

 2.  die Bestimmungen der §§  16 Absatz  3 oder 17 
Absatz 3 nicht eingehalten werden oder

 3.  die Verbreitung oder Weiterverbreitung aus Grün-
den, die vom Veranstalter, Anbieter rundfunkähn-
licher Telemedien oder Anbieter einer Medien-
plattform zu verantworten sind, nicht zum vorge-
sehenen Zeitpunkt begonnen oder innerhalb 
einer von der LfM bestimmten Frist nicht aufge-
nommen oder nicht fortgesetzt wird.“.

61.  In §  124 werden die Wörter „, Anbieter oder Platt-
formanbieter“ durch die Wörter „oder Anbieter“ er-
setzt. 

62.  § 125 wird wie folgt geändert: 

 a)  Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefasst: 

   „(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstal-
ter eines nicht bundesweiten Rundfunkpro-
gramms vorsätzlich oder fahrlässig einen der in 
§ 115 Absatz 1 Satz 1 des Medienstaatsvertrages 
in Verbindung mit §  35 Absatz  2 und §  38 Ab-
satz  1 dieses Gesetzes bezeichneten Verstöße be-
züglich Werbung und Gewinnspielen oder Bestel-
lung eines Jugendschutzbeauftragten begeht.

   (2) Ferner handelt ordnungswidrig, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

  1.  als Veranstalter entgegen §§  4 Absatz  1, 52, 
83 Absatz  1 ohne Zulassung durch die LfM 
Rundfunkprogramme veranstaltet,

  2.  als Veranstalter entgegen § 4 Absatz 5 Satz 1 
die Verbreitung eines nicht bundesweiten, 
ausschließlich im Internet verbreiteten Hör-
funkprogramms nicht oder nicht vollständig 
der LfM anzeigt,

  3.  als Veranstalter oder Anbieter entgegen § 12 
ohne Zuweisung einer Übertragungskapazi-
tät durch die LfM Rundfunkprogramme oder 
vergleichbare Telemedien verbreitet oder 
weiterverbreitet,

  4.  als Veranstalter oder Anbieter entgegen §§ 9, 
17 Absatz 3 Satz 2 eine Änderung der maß-
geblichen Umstände nach Antragstellung 
oder nach Erteilung der Zulassung bzw. Zu-
weisung nicht unverzüglich der LfM mitteilt,

  5.  als Betreiber einer Kabelanlage entgegen 
§ 24 Absatz 1 den Betrieb oder die Belegung 
einer Kabelanlage oder Änderungen des Be-
triebs oder der Belegung einer Kabelanlage 
nicht anzeigt,

  6.  als Betreiber einer Kabelanlage Programme 
ohne Anzeige nach §  24 Absatz  2 einspeist, 
die Einspeisung von Programmen trotz Un-
tersagung nach § 26 Absatz 1 fortführt oder 
die Feststellungen der LfM nach §  20 Ab-
satz 2 nicht beachtet,

  7.  als Veranstalter seiner Aufzeichnungs- oder 
Aufbewahrungspfl icht nach §  43 Absatz  1 
und 2 nicht, nicht richtig oder nicht vollstän-
dig nachkommt,

  oder

  8.  als Veranstalter entgegen § 31 Absatz 6 keine 
für den Inhalt des Rundfunkprogramms ver-
antwortliche Person benennt.“.

 b)  In Absatz  5 Satz  1 werden die Wörter „bundes-
weit verbreiteten“ durch das Wort „bundeswei-
ten“ ersetzt. 

63.  § 127 wird wie folgt geändert: 

 a)  In der Überschrift werden die Wörter „und zum 
Beschlussverfahren“ angefügt. 

 b)  Es wird folgender neuer Absatz 3 angefügt: 

   „(3) Für die laufende Amtsperiode der Medien-
kommission gelten §  93 Abs.  3 und §  98 in der 
Fassung des Gesetzes vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. 
S. 334), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 3. April 2020 (GV. NRW. S.  284) geändert 
worden ist.“.

64.  § 128 wird wie folgt gefasst: 

 „§ 128

  Übergangsregelung zu laufenden
Zuweisungsverfahren und bestehenden Zulassungen

  (1) Für Verfahren zur Zuweisung von Übertragungs-
kapazitäten, in denen die Ausschreibung vor dem 
1.  Juli 2014 endete, gelten die Vorgaben der Ab-
schnitte 2 bis 4 dieses Gesetzes in der Fassung vom 
2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 334), das zuletzt durch Ar-
tikel  3 des Gesetzes vom 9. Dezember 2013 (GV. 
NRW. S. 875) geändert worden ist. 

  (2) Zulassungen nach § 4 Absatz 1, die vor dem In-
krafttreten dieses Gesetzes nach § 8 Absatz 1 befris-
tet erteilt oder verlängert wurden, gelten als unbe-
fristet erteilt. Dies gilt nicht für nach § 31a Absatz 4, 
§ 33b Absatz 4 in Verbindung mit § 65 Absatz 6 des 
Medienstaatsvertrages, §  40c Absatz  3, §  40d Ab-
satz 3, § 70 in Verbindung mit § 8 Absatz 1, § 83 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 84 Absatz 2 und § 83 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 86 Absatz 2 dieses Geset-
zes in der Fassung vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. 
S. 334), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. April 2020 (GV. NRW. S. 284) geändert worden ist, 
erteilte oder verlängerte Zulassungen.“.

Artikel 3
Änderung des Telemedienzuständigkeitsgesetzes

Das Telemedienzuständigkeitsgesetz vom 29. März 2007 
(GV. NRW. S. 137), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Mai 
2018 (GV. NRW. S.  214) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 39 vom 17. Mai 2021606

  „Gesetz zur Regelung der Zuständigkeit für die 
Überwachung von Telemedien nach dem Telemedi-
engesetz und nach §§ 24 Absatz 3, 104 Absatz 1 so-
wie § 106 Absatz 3 des Medienstaatsvertrages (Tele-
medienzuständigkeitsgesetz – TMZ-Gesetz)“.

2.  § 1 wird wie folgt geändert: 

 a)  Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

   „(1) Die Landesanstalt für Medien Nordrhein-
Westfalen (im Folgenden LfM) ist die nach §  24 
Absatz 3, § 104 Absatz 1 sowie § 106 Absatz 3 des 
Medienstaatsvertrages in der jeweils geltenden 
Fassung zuständige Aufsichtsbehörde für das ge-
samte Land Nordrhein-Westfalen.“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

   „(2) Zuständige Behörde im Sinne von §  113 
Satz  1 des Medienstaatsvertrages in der jeweils 
geltenden Fassung ist die oder der Landesbeauf-
tragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(im Folgenden LDI). § 113 Satz 2 und 3 des Medi-
enstaatsvertrages in der jeweils geltenden Fas-
sung, § 51 Absatz 1 des Gesetzes über den West-
deutschen Rundfunk Köln, §  51a und §  49 
 Absatz  2 des Landesmediengesetzes Nordrhein-
Westfalen bleiben hiervon unberührt.“.

3.  § 2 wird wie folgt gefasst: 

  „Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Absatz  1 Nummer  1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Februar 1987 (BGBl.  I S.  602), das zuletzt 
durch Artikel  9a des Gesetzes vom 30. März 2021 
(BGBl. I S. 448) geändert worden ist, ist

 1.  in den Fällen des § 16 Absätze 1 und 2 Nummern 
1 bis 2a des Telemediengesetzes die LfM oder

 2.  in den Fällen des § 16 Absatz 2 Nummern 3 bis 7 
des Telemediengesetzes die oder der LDI, soweit 
nicht der Zuständigkeitsbereich der oder des Da-
tenschutzbeauftragten der LfM begründet ist.“.

Artikel 4
Änderung des Landespressegesetzes NRW

In § 9 Absatz 1 Nummer 1 des Landespressegesetzes NRW 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Mai 1966 
(GV. NRW. S.  340), das zuletzt durch Gesetz vom 8.  Mai 
2018 (GV. NRW. S.  214) geändert worden ist, werden die 
Wörter „des Geltungsbereichs des Grundgesetzes“ durch 
die Wörter „eines Mitgliedstaats der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum“ ersetzt.

Artikel 5
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 4. Mai 2021

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L.S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister der Justiz

Peter B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2021 S. 597

Satzung zur Konkretisierung der Bestimmungen 
des Medienstaatsvertrags über 

Medienplattformen und Benutzeroberfl ächen1 
(MB-Satzung)

Vom 19. März 2021

Aufgrund von §§  84 Abs.  8, 88 Medienstaatsvertrag 
(MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GV. NRW. S. 524) er-
lässt die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen 
(LfM) übereinstimmend mit den übrigen Landesmedien-
anstalten die folgende Satzung:

1. Abschnitt: 
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Zweck, Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt gemäß §§  84 Abs.  8, 88 MStV 
Einzelheiten zur inhaltlichen und verfahrensmäßigen 
Konkretisierung der gesetzlichen Vorschriften des V. Ab-
schnitts 2. Unterabschnitt des MStV über Medienplatt-
formen und Benutzeroberfl ächen (§§  78 bis 88 MStV). 
Sie dient der positiven Sicherung der Meinungsvielfalt 
(Angebots- und Anbietervielfalt). 

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für Medi-
enplattformen und Benutzeroberfl ächen. Mit Ausnahme 
der §§  1, 2, 3, 12ff. dieser Satzung gelten sie nicht für 
Medienplattformen und Benutzeroberfl ächen, deren Be-
deutung für die Angebots- und Meinungsvielfalt gering 
ist. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Medienplatt-
form oder die Benutzeroberfl äche die in § 78 Satz 2 Nr. 1 
und 2 MStV vorgesehenen Schwellen unterschreitet.

(3) Infrastrukturgebunden sind Medienplattformen, bei 
denen der Anbieter der Medienplattform zugleich die 
Übertragungsinfrastruktur vom Einspeisepunkt bis zum 
Netzabschlusspunkt kontrolliert. Die Kontrolle kann 
auch aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung zwi-
schen dem Anbieter und dem Inhaber der Übertragungs-
infrastruktur erfolgen.

(4) Die Ermittlung der angeschlossenen Wohneinheiten 
für kabelnetzgebundene Medienplattformen und deren 
Benutzeroberfl ächen nach § 78 Satz 2 Nr. 1 MStV erfolgt 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen:

1.  Es werden alle zurechenbaren Netze eines Anbieters 
einer kabelnetzgebundenen Medienplattform zusam-
mengefasst betrachtet.

2.  Angeschlossene Wohneinheiten im Sinne des §  78 
Satz 2 Nr. 1 MStV sind bei kabelnetzgebundenen Me-
dienplattformen Wohneinheiten, in denen ein physi-
scher Netzabschlusspunkt vorliegt, an dem einem 
Endnutzer der Zugang zu einem Kabelnetz bereitge-
stellt wird, soweit für den Netzabschlusspunkt eine 
Vereinbarung besteht, nach der der Endnutzer be-
rechtigt ist, Rundfunkprogramme in Anspruch zu 
nehmen.

(5) Für die Ermittlung der tatsächlichen täglichen Nut-
zer im Sinne von § 78 Satz 2 Nr. 2 MStV gelten die fol-
genden Bestimmungen:

1.  Tatsächliche tägliche Nutzer einer nicht infrastruk-
turgebundenen Medienplattform oder einer Benutzer-
oberfl äche sind Nutzer, die innerhalb eines Tages die 
Medienplattform oder die Benutzeroberfl äche besu-
chen. Mehrfache Aufrufe eines Nutzers sind einfach 
zu zählen (Unique User);

2.  Maßgeblich ist der Aufruf der ersten Auswahlebene 
einer Medienplattform oder einer Benutzeroberfl äche. 
Ist hingegen die Medienplattform abgrenzbarer Teil 
eines Mischangebotes, sind die Unique User-Zahlen 
der abgrenzbaren Funktion maßgeblich;

3.  Wird der Aufruf von Rundfunkprogrammen, rund-
funkähnlichen Telemedien oder Telemedien im Sinne 

1 Notifi ziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17. September 2015, S. 1).
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des § 19 Abs. 1 MStV ausschließlich von einer Regist-
rierung oder einem LogIn abhängig gemacht, ist für 
die Bemessung der Unique User der Aufruf der nach 
der Registrierung oder dem LogIn erreichbaren ersten 
Auswahlebene maßgeblich; 

4.  Soweit keine Angaben zu den tatsächlichen täglichen 
Nutzern gemacht werden können, wird bei Benutzer-
oberfl ächen die Anzahl der verkauften Geräte zu-
grunde gelegt;

5.  Für die obenstehenden Berechnungen des Monats-
durchschnitts wird ein Zeitraum von sechs Monaten 
zugrunde gelegt. 

(6) Der Anbieter hat das Vorliegen der Voraussetzungen 
gemäß § 78 Satz 2 Nrn. 1 und 2 MStV darzulegen.

§ 2
Anzeige

(1) Anbieter, die eine Medienplattform oder Benutzer-
oberfl äche anbieten wollen, müssen dies mindestens ei-
nen Monat vor Inbetriebnahme der zuständigen Landes-
medienanstalt anzeigen. Soweit die Inbetriebnahme des 
Angebots nicht im Verantwortungsbereich des Anbieters 
liegt, ist für die Anzeigepfl icht nach Satz 1 auf den Zeit-
punkt des Inverkehrbringens abzustellen. 

(2) Im Rahmen der Anzeige sind insbesondere folgende 
Angaben zu machen sowie Unterlagen vorzulegen:

1.  Darlegung des Angebots; dies umfasst auch Angaben 
zur Infrastrukturgebundenheit der Medienplattform 
bzw. Angaben, ob es sich um eine Benutzeroberfl äche 
einer infrastrukturgebundenen Medienplattform han-
delt;

2.  Benennung der natürlichen oder juristischen Person 
des Anbieters der Medienplattform oder Benutzer-
oberfl äche sowie des Wohnsitzes oder Sitzes;

3.  Vorlage eines gesetzlichen Führungszeugnisses zur 
Vorlage bei einer Behörde oder eines vergleichbaren 
ausländischen Dokuments für die Person des Anbie-
ters der Medienplattform oder Benutzeroberfl äche 
bzw. die ihn gesetzlich oder satzungsmäßig vertre-
tende Person, das bei Vorlage nicht älter als ein halbes 
Jahr ist. Bei mehreren ihn gesetzlich oder satzungs-
mäßig vertretenden Personen ist die Vorlage eines Do-
kuments im Sinne von Satz 1 für diejenigen Vertreten-
den ausreichend, die für die Auswahl der Angebote 
oder die Gestaltung der Übersicht verantwortlich 
sind;

4.  Angaben zur technischen und voraussichtlichen Nut-
zungsreichweite. Hierzu gehören insbesondere die zur 
Überprüfung von § 78 Satz 2 MStV sowie § 1 Abs. 4 
bis 6 dieser Satzung erforderlichen Angaben.

(3) Hat der Anbieter der Medienplattform oder Benut-
zeroberfl äche seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in 
Deutschland, einem sonstigen Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
hat er im Rahmen der Anzeige einen Bevollmächtigten 
nach § 79 Abs. 1 Satz 2 MStV unter Vorlage eines Doku-
ments nach Abs. 2 Nr. 3 zu benennen. 

(4) Die zuständige Medienanstalt kann darüber hinaus 
die Vorlage weiterer Unterlagen und Informationen ver-
langen, die für die Beurteilung der Anzeige erforderlich 
sind.

§ 3 
Signalintegrität, Überlagerungen und Skalierungen

(1) Eine technische Veränderung im Sinne des §  80 
Abs. 1 Nr. 1 MStV liegt auch vor, wenn technisch bereit-
gestellte HbbTV-Signale von Medienplattformanbietern 
nicht weitergeleitet werden.

(2) Einer Überlagerung im Sinne des §  80 Abs.  1 Nr.  2 
MStV stehen akustische oder visuelle Einblendungen 
gleich, die zeitlich unmittelbar nach Anwahl durch den 
Nutzer und vor Beginn des Rundfunkprogramms erfol-
gen (Pre-Roll). 

(3) Eine Veranlassung im Einzelfall im Sinne des §  80 
Abs. 2 Satz 2 und 3 MStV erfolgt durch eine eindeutige 

Handlung des Nutzers, mit der freiwillig, für die kon-
krete Nutzungssituation und unmissverständlich bekun-
det wird, dass der Nutzer die Überlagerung oder Skalie-
rung auslösen will. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
der Nutzer entsprechend gekennzeichnete visuelle oder 
akustische Bedienelemente zum Auslösen der Überblen-
dung oder der Skalierung verwendet.

2. Abschnitt: 

Belegungsvorgaben

§ 4

Belegungsvorgaben für 
infrastrukturgebundene Medienplattformen

Eine angemessene Berücksichtigung der Angebote nach 
§  81 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 lit. b und c MStV sowie §  81 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. b MStV setzt voraus, dass

1.  nachgewiesen wird, dass die Kapazität zur Belegung 
nach §  82 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 MStV nicht ausreicht, 
die Verbreitungsverpfl ichtungen nach §  81 Abs.  2 
Satz 1 Nr. 1 MStV sowie nach § 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
MStV vollumfänglich zu erfüllen;

2.  Programme, die in unterschiedlichen Standards ver-
breitet werden, nur einmal angerechnet werden;

3.  Programme nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MStV und 
§ 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 MStV, die nicht für das jewei-
lige Verbreitungsgebiet gesetzlich bestimmt sind, 
nachrangig gegenüber Angeboten nach §  81 Abs.  2 
Satz 1 Nr. 1 lit. b und c MStV sowie § 81 Abs. 3 Satz 1 
Nr. 1 lit. b MStV verbreitet werden; 

4.  Angebote nach §  81 Abs.  2 Satz  1 Nr.  1 lit. b und c 
MStV sowie § 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. b MStV nicht 
vollständig verdrängt werden.

3. Abschnitt: 

Zugangsbedingungen für Medienplattformen

§ 5 

Chancengleichheit

(1) Anbieter von Medienplattformen müssen den Zugang 
zu ihren Medienplattformen so anbieten, dass Angebote 
im Rahmen von §  82 Abs.  2 MStV weder unmittelbar 
noch mittelbar bei der Verbreitung oder Vermarktung un-
billig behindert werden.

(2) Die Unbilligkeit einer Behinderung ist bei umfassen-
der Abwägung der Interessen der Beteiligten und unter 
Berücksichtigung der auf die Sicherung der Meinungs- 
und Angebotsvielfalt gerichteten Zielsetzung des MStV 
und dieser Satzung festzustellen.

(3) Eine unbillige Behinderung liegt insbesondere vor, 
wenn Medienplattformen im Rahmen des technisch Mög-
lichen und wirtschaftlich Zumutbaren keine realistische 
Chance auf Zugang eröffnen oder die Zugangsbedingun-
gen zu einer strukturellen Benachteiligung von Angebo-
ten nach § 82 Abs. 2 MStV führen.

§ 6 

Diskriminierungsfreiheit

(1) Anbieter von Medienplattformen dürfen Angebote im 
Rahmen von § 82 Abs.  2 MStV gegenüber gleichartigen 
Angeboten nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund 
unterschiedlich behandeln. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn ein Anbieter einer Medienplattform den Zu-
gang zu Medienplattformen einem Angebot nach §  82 
Abs. 2 MStV zu anderen Zugangsbedingungen anbietet, 
als einem Unternehmen, das dem Anbieter der Medien-
plattform zuzurechnen ist, es sei denn, es liegt hierfür ein 
sachlich rechtfertigender Grund vor. Unternehmen sind 
zuzurechnen, mit denen Anbieter von Medienplattformen 
unmittelbar oder mittelbar durch Beteiligung oder in 
sonstiger Weise verbunden sind. §  62 MStV ist entspre-
chend anzuwenden.

(2) Der sachlich rechtfertigende Grund für eine Un-
gleichbehandlung muss vor dem Leitziel der Sicherung 
der Meinungsvielfalt Bestand haben.
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§ 7 
Zugangsberechtigungssysteme

(1) Ein Zugangsberechtigungssystem ist 

1.  jede technische Maßnahme, 

2.  jedes Authentifi zierungssystem und/oder 

3.  jede Vorrichtung, 

die bzw. das den Zugang zu einem geschützten Hörfunk- 
oder Fernsehprogramm in unverschlüsselter Form von ei-
nem Abonnement oder einer anderen Form der vorheri-
gen individuellen Erlaubnis abhängig macht.

(2) Für Zugangsberechtigungssysteme im Sinne von § 82 
Abs. 2 Nr. 1 MStV gilt, dass allen Berechtigten die Nut-
zung der benötigten technischen Dienste zur Nutzung 
dieser Systeme zu ermöglichen sowie die dafür erforder-
lichen Auskünfte zu chancengleichen, angemessenen und 
nicht-diskriminierenden Bedingungen zu erteilen sind.

§ 8
Zugangsbedingungen

(1) Die Ausgestaltung der Zugangsbedingungen im 
Sinne von §§  82 Abs.  2 Nr.  4, 83 Abs.  2 MStV umfasst 
insbesondere die Art und Weise, mit der ein Anbieter von 
Medienplattformen durch fi nanzielle und technische Vor-
gaben über den Zugang eines Angebots im Sinne von 
§ 82 Abs. 2 MStV zur Medienplattform bestimmt.

(2) Begehrt ein Rundfunkveranstalter Zugang zu einer 
Medienplattform, sind in die Prüfung von Diskriminie-
rungsfreiheit und Chancengleichheit alle geldwerten 
Leistungen, die im mittelbaren oder unmittelbaren sach-
lichen Zusammenhang zum Zugang ausgetauscht wer-
den oder ausgetauscht werden sollen, einzubeziehen. 
Hierzu gehören insbesondere,

1.  Entgelte und Tarife, die der Anbieter einer Medien-
plattform von zugangsnachfragenden Rundfunkver-
anstaltern erhebt oder erheben will;

2.  Vergütungen, die der Anbieter einer Medienplattform 
auf Grund der Signalüberlassung an den Rundfunk-
veranstalter entrichtet oder vertraglich entrichten 
soll, inklusive Rückfl üsse in HD-CPS Modellen.

(3) Soweit zur Bewertung der Zugangssituation erfor-
derlich, können zusätzlich auch Vereinbarungen über die 
Einräumung und Vergütung von Rechten, die der Anbie-
ter einer Medienplattform auf Grund von Urheber- oder 
Markenrechten mit dem Rundfunkveranstalter schließt 
oder schließen will, in die erforderliche Gesamtbetrach-
tung einbezogen werden. Die Vorschriften des Gesetzes 
über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG), 
des Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten durch Verwertungsgesell-
schaften (VGG) und des Gesetzes gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) sowie die hiermit verbundenen 
Zuständigkeiten bleiben unberührt.

§ 9
Offenlegung

(1) Anbieter von Medienplattformen sind verpfl ichtet, 

1.  mit Überschreiten der in § 78 MStV genannten Regu-
lierungsschwellen Zugangsbedingungen im Sinne von 
§ 82 Abs. 2 MStV und § 8; 

2.  im Fall von § 81 Abs. 2 Satz 2 MStV Angaben über die 
für die digitale Verbreitung von Fernsehprogrammen 
oder von Hörfunk zur Verfügung stehende Gesamtka-
pazität

auf Anfrage gegenüber der zuständigen Landesmedien-
anstalt offenzulegen.

(2) Die Offenlegung hat durch Vorlage geeigneter Unter-
lagen zu erfolgen.

(3) Insbesondere hat die Offenlegung Angaben zu fol-
genden Punkten zu enthalten:

Im Fall von Abs. 1 Nr. 1

1.  alle technischen Parameter und technischen Rahmen-
bedingungen, deren Kenntnis für die Beurteilung des 

Zugangs nach § 82 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MStV erforder-
lich sind;

2.  die von Anbietern von Medienplattformen geforderten 
Entgelte und Tarife, samt ihrer Berechnung zugrunde-
liegenden Daten und betriebswirtschaftlichen Annah-
men;

3.  eine Beschreibung der angewendeten Vergütungssys-
tematik.

Im Fall von Abs. 1 Nr. 2 

1.  Angaben, welche Möglichkeiten zur effizienten Nut-
zung der Kapazitäten genutzt wurden;

2.  ob und in welchen unterschiedlichen Verbreitungs-
standards ein Programm verbreitet wird.

4. Abschnitt: 
Regelungen für Benutzeroberfl ächen

§ 10 
Auffindbarkeit in Benutzeroberfl ächen

(1) Maßgeblich für die Auffindbarkeit von Angeboten 
und Inhalten in Benutzeroberfl ächen sind vor allem die 
Sortierung, Anordnung und Präsentation von Angeboten 
und Inhalten ebenso wie sonstige der Auffindbarkeit die-
nende textliche, bildliche und akustische Formen der 
Darstellung. Angebote sind einzelne Rundfunkpro-
gramme, rundfunkähnliche Telemedien, Telemedien nach 
§ 19 Abs. 1 MStV sowie im Wesentlichen der unmittelba-
ren Ansteuerung der vorgenannten Angebote dienende 
softwarebasierte Anwendungen in ihrer Vollständigkeit. 
3Inhalte sind abgrenzbare, insbesondere separat be-
nannte oder wahrnehmbare Teile von Angeboten wie bei-
spielsweise Sendungen.

(2) Hinsichtlich der Anforderungen an die Auffindbar-
keit in und die Bedienung von Benutzeroberfl ächen ist in 
den nachfolgenden Regelungen das Verständnis eines 
Durchschnittsnutzers maßgeblich, der nicht über spezifi -
sche technische Kenntnisse verfügt.

(3) Gleichartige Angebote oder Inhalte müssen chancen-
gleich und diskriminierungsfrei auffindbar sein. Eine 
Ungleichbehandlung ist nur dann erlaubt, wenn es hier-
für einen überprüfbaren sachlichen Grund gibt, der dem 
Ziel der Vielfaltssicherung nicht entgegensteht. Zulässige 
Kriterien für die Sortierung oder Anordnung von Ange-
boten und Inhalten sind insbesondere:

1.  Alphabet,

2.  Genres wie Information, Bildung, Kultur, Regionales 
oder Unterhaltung oder

3.  Nutzungsreichweite.

Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Kriterien 
bleibt unberührt. Eine Diskriminierung besteht insbe-
sondere dann, wenn der Anbieter der Benutzeroberfl äche 
von seinen eigenen zulässigen Kriterien abweicht. Der 
Anbieter muss den Landesmedienanstalten die Über-
prüfbarkeit der Kriterien und deren Einhaltung gewähr-
leisten, insbesondere im Einzelnen darlegen, welche Kri-
terien verwendet und welche Informationen hierbei zu-
grunde gelegt werden. 

Nicht zulässig ist in der Regel 

1.  eine Sortierung oder Anordnung, die durch Entgelt 
oder eine ähnliche Gegenleistung beeinfl usst wird 
oder

2.  die Bevorzugung eigener Angebote und Inhalte des 
Anbieters der Benutzeroberfl äche, es sei denn, dass 
für die Nutzung ein Entgelt geleistet wird. 

(4) Benutzeroberfl ächen müssen die Möglichkeit vorhal-
ten, die Gesamtheit aller Angebote auf bestimmte Ange-
bote hin durchsuchen zu können (Suchfunktion). Das Er-
gebnis der Suche einschließlich der während des Such-
vorgangs gemachten Suchvorschläge (z.B. durch eine 
Autocomplete-Funktion) muss diskriminierungsfrei sein. 
Darüber hinaus kann eine Benutzeroberfl äche auch die 
Möglichkeit der Suche nach Inhalten vorhalten; Abs.  3 
Satz 1 gilt entsprechend.

(5) Leicht auffindbar sind Angebote in Benutzeroberfl ä-
chen, wenn sie einfach und schnell zu fi nden sind, da sie 
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beispielsweise vorangestellt oder hervorgehoben präsen-
tiert werden, beispielsweise durch einen eigenen Button. 
Wie eine leichte Auffindbarkeit im Einzelfall gewährleis-
tet werden kann, richtet sich nach Art, Umfang und Aus-
gestaltung der Benutzeroberfl äche sowie der konkreten 
Abbildung oder sonstigen Präsentation von Angeboten 
und Inhalten. In der Regel ist für die leichte Auffindbar-
keit der entsprechenden Angebote notwendig aber nicht 
ausreichend, dass diese ebenso einfach und schnell zu 
fi nden sind, wie die restlichen Angebote.

(6) Leicht auffindbar müssen in Benutzeroberfl ächen 
sein:

1.  Auf der ersten Auswahlebene der Rundfunk in seiner 
Gesamtheit, sofern auf dieser Ebene nicht nur Rund-
funkprogramme auswählbar sind,

2.  innerhalb des Rundfunks die gesetzlich bestimmten 
beitragsfi nanzierten Programme, die Rundfunkpro-
gramme, die Fensterprogramme (§  59 Abs.  4 MStV) 
aufzunehmen haben, sowie die privaten Programme, 
die in besonderem Maß einen Beitrag zur Meinungs- 
und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet leisten und

3.  auf Auswahlebenen, die nur oder überwiegend rund-
funkähnliche Telemedien oder ihrer unmittelbaren 
Ansteuerung dienende softwarebasierte Anwendun-
gen präsentieren, die Telemedienangebote und soft-
warebasierten Anwendungen nach § 84 Abs. 4 MStV.

Der Rundfunk in seiner Gesamtheit muss auf der ersten 
Auswahlebene ohne wesentliche Zwischenschritte er-
reicht werden können, in der Regel mit nur einer Hand-
lung. Werden Rundfunkprogramme abgebildet oder 
akustisch vermittelt, die Fensterprogramme (§ 59 Abs. 4 
MStV) aufzunehmen haben, sind in dem Gebiet, für das 
die Fensterprogramme zugelassen oder gesetzlich be-
stimmt sind, die Hauptprogramme mit Fensterprogramm 
gegenüber dem ohne Fensterprogramm ausgestrahlten 
Hauptprogramm und gegenüber den Fensterprogram-
men, die für andere Gebiete zugelassen oder gesetzlich 
bestimmt sind, vorrangig darzustellen.

(7) Unabhängig von den Voreinstellungen müssen Ange-
bote und Inhalte vom Nutzer selbst leicht und schnell 
sortiert und angeordnet werden können (z.B. durch eine 
Favoritenliste). In der Regel können Angebote oder In-
halte leicht und schnell sortiert oder angeordnet werden, 
wenn dies offensichtlich ist oder leicht verständlich er-
klärt wird. Die vom Nutzer vorgenommene Sortierung 
oder Anordnung darf nur von ihm selbst und insbeson-
dere nicht durch Updates geändert werden können.

(8) Die Absätze 4 bis 7 gelten nicht, wenn der Anbieter 
der Benutzeroberfl äche nachweist, dass eine Umsetzung 
technisch unmöglich oder nur mit unverhältnismäßigem 
Aufwand möglich ist. Maßgeblich für die Bestimmung 
unverhältnismäßigen Aufwands ist eine Gesamtabwä-
gung, bei der insbesondere die fi nanzielle Leistungsfä-
higkeit des Anbieters, der Aufwand für sonstige der Auf-
fi ndbarkeit dienende Funktionen der Benutzeroberfl äche 
sowie Art und Umfang des bei Nichtumsetzung begange-
nen Verstoßes berücksichtigt werden. Unverhältnismäßig 
ist der Aufwand nur bei einem groben Missverhältnis.

5. Abschnitt: 
Transparenzanforderungen

§ 11
Transparenz

(1) Anbieter von Medienplattformen und Benutzerober-
fl ächen haben die Informationen i. S. von §  85 MStV 
transparent zu machen. Die Informationen sind in deut-
scher Sprache so vorzuhalten, dass sie für den Nutzer 
leicht wahrnehmbar, unmittelbar erreichbar und ständig 
verfügbar sind.

(2) Hinsichtlich der Anforderungen an die Umsetzung 
der Transparenzvorgaben ist das Verständnis eines 
durchschnittlichen Nutzers maßgeblich, der nicht über 
spezifi sche technische Kenntnisse verfügt.

(3) Leicht wahrnehmbar sind die Informationen, wenn 
sie bei der Nutzung der Medienplattform oder Benutzer-
oberfl äche einfach und schnell zu fi nden sind, da sie bei-
spielsweise hervorgehoben dargestellt und durch einen 

unmissverständlichen Begriff gekennzeichnet werden. 
Die konkrete Ausgestaltung zur Gewährleistung leichter 
Wahrnehmbarkeit ist im Lichte der Art, des Umfangs 
und der sonstigen Gestaltung des Dienstes vorzunehmen. 
Erfolgt die Nutzung des Dienstes überwiegend sprachge-
steuert, sollen die Informationen auf Anforderung des 
Nutzers auch akustisch wiedergegeben werden, wobei 
ein akustischer Hinweis, wo die Informationen vorgehal-
ten werden, genügt.

(4) Unmittelbar erreichbar sind die Informationen, wenn 
sie in einer Weise zur Verfügung gestellt werden, dass sie 
innerhalb der Medienplattform oder der Benutzerober-
fl äche ohne wesentliche Zwischenschritte abrufbar sind. 
Erfolgt die Nutzung des Dienstes über das Internet, kann 
dies auch durch eine Verlinkung erfolgen.

(5) Ständig verfügbar sind die Informationen, wenn sie 
dauerhaft und ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung 
gestellt werden.

6. Abschnitt: 
Verfahrensvorschriften

§ 12
ZAK

(1) Für die im Rahmen dieser Satzung zu erfüllenden 
Aufgaben dient die Kommission für Zulassung und Auf-
sicht (ZAK) der zuständigen Landesmedienanstalt als 
Organ (§ 104 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, § 105 Abs. 1 S. 1 Nrn. 8 
und 9 MStV i.V.m. der Geschäfts- und Verfahrensord-
nung der ZAK – GVO ZAK). 

§ 81 Abs. 5 Satz 3 i.V.m. § 105 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 MStV 
bleibt unberührt.

(2) Die zuständige Landesmedienanstalt leitet Anzeigen 
nach § 2 und Beschwerden nach § 14 unverzüglich über 
die gemeinsame Geschäftsstelle an die ZAK weiter und 
informiert sie über Prüfungen von Amts wegen. Die zu-
ständige Landesmedienanstalt führt das Verfahren bis 
zur Entscheidungsreife.

§ 13 
Verfahren

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch die 
ZAK auf Grundlage einer Beschwerde eines Berechtig-
ten nach § 14 oder von Amts wegen, ob der Anbieter ei-
ner Medienplattform oder Benutzeroberfl äche die Be-
stimmungen der §§ 79 bis 85 MStV oder der §§ 2 bis 6 
und 10, 11 dieser Satzung verletzt.

(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß, 
ist der Anbieter einer Medienplattform oder Benutzer-
oberfl äche verpfl ichtet, der zuständigen Landesmedien-
anstalt die zur Überprüfung erforderlichen Informatio-
nen und Unterlagen unverzüglich vorzulegen.

(3) Stellt die zuständige Landesmedienanstalt durch die 
ZAK gemäß Abs. 1 einen Verstoß fest, kann sie dem An-
bieter der Medienplattform oder Benutzeroberfl äche un-
ter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zur 
Nachbesserung geben. Werden die gesetzlichen Anforde-
rungen danach weiterhin nicht erfüllt, trifft die zustän-
dige Landesmedienanstalt auf Beschluss der ZAK sowie 
im Falle des § 81 Abs. 5 Satz 3 MStV auf Beschluss der 
GVK die nach §  109 Abs.  1 MStV erforderlichen Maß-
nahmen.

§ 14
Beschwerde im Rahmen der Aufsicht

(1) Beschwerdeberechtigt sind Anbieter von Rundfunk, 
rundfunkähnlichen Telemedien oder Telemedien nach 
§ 19 Abs. 1 MStV, die

1.  auf einer Medienplattform verbreitet werden, oder 

2.  Zugang zu einer Medienplattform begehren, um 
Rundfunk, rundfunkähnliche Telemedien oder Tele-
medien nach §  19 Abs.  1 MStV anzubieten oder zu 
vermarkten, 

oder

3.  von der Darstellung in Benutzeroberfl ächen im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Nr. 15 MStV selbst betroffen sind.
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Beschwerdegegner können Anbieter von Medienplattfor-
men nach § 2 Abs. 2 Nr. 19 MStV und Anbieter von Be-
nutzeroberfl ächen nach § 2 Abs. 2 Nr. 20 MStV sein.

(2) Beschwerdeberechtigte nach Abs.  1 können bei der 
zuständigen Landesmedienanstalt schriftlich unter An-
gabe konkreter Anhaltspunkte für das Vorliegen eines 
Verstoßes gegen die Bestimmungen der §§  80 bis 84 
MStV oder der §§ 3 bis 6 und 10 dieser Satzung und un-
ter Darlegung des zugrunde liegenden Sachverhalts Be-
schwerde einlegen.

(3) Bei Einlegung der Beschwerde haben Berechtigte 
darzulegen und glaubhaft zu machen, dass sie auf eine 
Klärung der streitigen Position mit dem Anbieter der 
Medienplattform oder Benutzeroberfl äche hingewirkt 
haben.

(4) Die zuständige Landesmedienanstalt kann zunächst 
versuchen, unter den Beteiligten auf eine sachgerechte 
Lösung hinzuwirken. In den Fällen des § 83 Abs. 3 MStV 
hat die zuständige Landesmedienanstalt vor dem Be-
schwerdeverfahren eine Mediation durchzuführen.

(5) Soweit Zugangsberechtigungssysteme und Schnitt-
stellen für Anwendungsprogramme betroffen sind, leitet 
die zuständige Landesmedienanstalt im Rahmen des mit 
der Bundesnetzagentur (BNetzA) verabredeten Verfah-
rens (Verfahrensbeschreibung vom 20. April 2010) die 
Beschwerde an die BNetzA weiter, bei der das Verfahren 
geführt wird.

(6) Die Beschwerde ist an die Landemedienanstalt zu 
richten, bei der die Medienplattform oder Benutzerober-
fl äche angezeigt ist. Besteht zum Zeitpunkt der Be-
schwerde keine Anzeige, gilt für bundesweit ausgerich-
tete Angebote § 106 Abs. 1 MStV entsprechend.

§ 15 
Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung 

nach § 87 MStV

(1) Wird ein Antrag auf Bescheinigung der Unbedenk-
lichkeit nach § 87 Satz 1 MStV gestellt, so informiert die 
zuständige Landesmedienanstalt die Anbieter der nach 
§ 84 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 MStV privilegierten Ange-
bote über die Einleitung des Verfahrens. Die Information 
kann auf elektronischem Weg erfolgen.

(2) Die zuständige Landesmedienanstalt leitet den An-
trag über die gemeinsame Geschäftsstelle an die ZAK 
weiter. Die zuständige Landesmedienanstalt führt das 
Verfahren bis zur Entscheidungsreife.  

(3) Während der Laufzeit der Unbedenklichkeitsbeschei-
nigung hat der Anbieter der Medienplattform oder Be-
nutzeroberfl äche die zuständige Landesmedienanstalt 
über alle wesentlichen Änderungen zu unterrichten, die 
auf der Medienplattform oder an der Benutzeroberfl äche 
vorgenommen werden. Die zuständige Landesmedienan-
stalt prüft von Amts wegen, ob die Voraussetzungen der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung weiterhin vorliegen.

7. Abschnitt: 
Schlussbestimmungen

§ 16 
Barrierefreiheit

Anbieter von Benutzeroberfl ächen und Anbieter von Me-
dienplattformen sollen im Rahmen der technischen und 
ihrer fi nanziellen Möglichkeiten den barrierefreien Zu-
gang zu Fernsehprogrammen und fernsehähnlichen Tele-
medien unterstützen (§ 21 MStV).

§ 17
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Juni 2021 in Kraft. Der Vor-
sitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienan-
stalten (DLM) veröffentlicht im Internetauftritt unter 
der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle Landes-
medienanstalten bis dahin übereinstimmende Satzungen 
erlassen und veröffentlicht haben. Abweichend von 
Satz 1 treten § 10 Abs. 5 bis 7 dieser Satzung am 1. Sep-
tember 2021 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Zugangsfrei-
heit zu digitalen Diensten und zur Plattformregulierung 
gemäß §  53 Rundfunkstaatsvertrag vom 14. Dezember 
2016 (GV. NRW. S. 850) außer Kraft.

Düsseldorf, den 19. März 2021

Der Direktor
der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM)

Dr. Tobias  S c h m i d

– GV. NRW. 2021 S. 606
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